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Einleitung sıch och etiwas äandern WITrd. Was aher
In die MDruche der kırc  ıchen (1e- lst, WEnnn 0S dQann WITKIIC nicht mehr
meinschaft SsSind auch die Ordensleute e Wıe an VersSscCc  Jeßt sich C1Ne

Gemeimschaft der ac des Faktıschen UQ LIEJUSLUTIXUDeste S1e en te1l den eran-
derungen und Einschnitten der KIır- und ZO notwendige Entscheidungen

heraus?che ın UNSCIECET ZeIit Angesichts
werdender MAnanzleller Splelräume, des Bevor OQie endgültige Entscheidung
Ausbleibens des klösterlichen Nach- a en NSTUTU Sanz schließen Oder
wuchses, der Überalterung der KOn- aufzuheben, stehen Konvente VOT der
ventsmitglieder, ungünstiger hberuflı- rage, WIE Ae klösterlichen Gebäude E1-—
cher Perspektiven für dIie Mitglieder der NClr hbreiteren OÖffentlichkeit zugänglich
Gemeinschaft oder der Fusion VOT Pro- emacht hzw. anders SENULZT werden
ViınNnzen tellen sich Ae Ordensleitungen können. uch 1 Rahmen der ernto-
1mM mMer äufiger Oie rage, wWIe an Malen Neustrukturierung der Seelsorge
C1INe klösterliche Niederlassun: m1t a ]] urc den zuständigen Diözesanbischof
Ihren Einrichtungen und ebauden ın und der notwendigen Zusammenlegung
der heutigen Form och hbestehen kann. VO  — Pfarreilen wırd AIie Bestandsfrage
S1e Sind VOT OQıe ra eSsteE  9 WIE S1P VO Klosterkirchen 1mMmMer äufliger
1 Lichte aktueller Entwicklungen OQıe aufgeworfen, WEnnn Qiese z B VOTl Ce1iner
klösterlichen Gebäude un Kirchen Ortsgemeinde als Pfarrkirche SCENUTZT,
nutzen hbzw wollen, ahber ın Zukunft nıcht mehr benötlgt
Ae derzeitlge NSE meıstern. el werden. WEl können Gebäude und
eht OQıe Rede VO  — der TISE und VO Grundstücke (jJewlsSsens Verm1e-
Umbruch VOT der olinung, AQass tel hzw. verkauft werden, Qdamıt e1iNe
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Wenn es dann nicht mehr geht...
Entscheidungen im Rahmen einer Klosteraufl ösung

Einleitung
In die Umbrüche der kirchlichen Ge-

meinschaft sind auch die Ordensleute 

gestellt. Sie haben teil an den Verän-

derungen und Einschnitten der Kir-

che in unserer Zeit. Angesichts enger 

werdender fi nanzieller Spielräume, des 

Ausbleibens des klösterlichen Nach-

wuchses, der Überalterung der Kon-

ventsmitglieder, ungünstiger berufli-

cher Perspektiven für die Mitglieder der 

Gemeinschaft oder der Fusion von Pro-

vinzen stellen sich die Ordensleitungen 

immer häufiger die Frage, wie lange 

eine klösterliche Niederlassung mit all 

ihren Einrichtungen und Gebäuden in 

der heutigen Form noch bestehen kann. 

Sie sind vor die Frage gestellt, wie sie 

im Lichte aktueller Entwicklungen die 

klösterlichen Gebäude und Kirchen 

nutzen bzw. umnutzen wollen, um 

die derzeitige Krise zu meistern. Dabei 

lebt die Rede von der Krise und vom 

Umbruch stets von der Hoff nung, dass 

sich noch etwas ändern wird. Was aber 

ist, wenn es dann wirklich nicht mehr 

geht? Wie lange verschließt sich eine 

Gemeinschaft der Macht des Faktischen 

und zögert notwendige Entscheidungen 

heraus? 

Bevor die endgültige Entscheidung 

fällt, ein Institut ganz zu schließen oder 

aufzuheben, stehen Konvente vor der 

Frage, wie die klösterlichen Gebäude ei-

ner breiteren Öff entlichkeit zugänglich 

gemacht bzw. anders genutzt werden 

können. Auch im Rahmen der territo-

rialen Neustrukturierung der Seelsorge 

durch den zuständigen Diözesanbischof 

und der notwendigen Zusammenlegung 

von Pfarreien wird die Bestandsfrage 

von Klosterkirchen immer häufiger 

aufgeworfen, wenn diese z.B. von einer 

Ortsgemeinde als Pfarrkirche genutzt, 

aber in Zukunft nicht mehr benötigt 

werden. An wen können Gebäude und 

Grundstücke guten Gewissens vermie-

tet bzw. verkauft werden, damit eine 



CNTISTICHE Grundausrichtung erhalten Konferenz ür ihre Mitglieder Tachliche
hleibt? Verfügt e1nNe Ordensgemein- Hılfen he] al A1esen Fragestellungen
schaft über einen eıgenen Klosterfned- anbleten hbzw. vermıtteln kann. Miıt STO-
hof, stellt sich 1er nıcht 11UTr AUS PI- Bem Erstaunen Mussten dIie Mitglieder
etnstschen Gründen Ae rage, Was he]l des Vorstandes feststellen, Qass 11UTr

Ce1iner Veraäußerung des Grundstückes Gemeinschaften auf den Fragebogen
hbeachten 1st, SsoNnNdern auch AUS echtl - anıw  en, VO  — denen konkret Tünf
chen Gründen Gemeinschaften Klärungshilfen 1m
MIıt Ad1lesen Finanzfiragen und der Ah- Zugehen auf OQıe anstehenden Fragestel-
wicklun VO MmMoOobılienverkäufen lungen erbaten, dre]l Unterstützung auf
seht OQıe (018 einher, ın welcher Form e1nem gelstlich mol vIıerten Weg Ce1nNer
dIie och verbleibenden Mitglieder C1INES EntscheidungsfMindung, weltere ZWEe]
Institutes 1m er a  esichert werden nregungen ZUT Klärung Sstruktureller
können. In Zeiıten ungebrochener Ak- Fragen, und ebenfalls ZwWwe1 hbeim Ord-
1VvI1TÄT un Gesundheit hbezilehen Ale NCNn und Klären wIrtschaftlicher Fragen.
Institutsmitglieder ihren Lebensmut Im 1C auf C1Ne Unterstützung hbzw.
sgrößtenteils AUS Ihrem Vitalıtätsgefühl.' Begleitung sahen zehn Gemeinschaften
Was aber 1st, WEeNnN Lebensunzufrie- sich Uurc ihre Kongregation — Födera-
enheıt und Lebenseingrenzung Uurc Hon ın Ailesen Thematıken ausreichend
Krankheit un Überalterung den unterstutzt und begleltet, Ssieben urc
besthmmenden Themen Innerhalh e1ner ihre IHOzZese und fünf Uurc Ce1inNne
Gemeinschaft werden? dere Gemeinschaft? hzw. C1Ne extierne
IIe folgenden Überlegungen möchten Instiıtuthon (z.B Solldarıs KevIıs]lons
ein1ıgen VO  — Alesen Fragen nachgehen GmbH Aufgeworfen wurden eltens

der Gemeinschaften OQıe Problemkreiseun kırchenrechtlich an  are LO-
sungsansatze aufzeigen, Ohne jedoch eıtungsverantwortung (3), OÖkono-
den 1Naruc VO  — Vollständigkeıt mIische Verantwortung (3) oder Qie
erwecken. es NSLILU und Jeder Bewältigung der Verwaltungsaufgaben
Konvent SINa ın lhrer Einmaligkeit (1) eine Anfrage gab ( 1m 1C auf

hbetrachten und Einzellösungen OQıe Altersversorgung der Insttutsmiit-
AUS Wertschätzung un Ac  sSsamkeıt hieder.
für AIie Brüder und Schwestern A1l1ZU- en Ae Mitglieder des Vorstandes dIie
streben. Gleichzeltig möchte ich mi1t Zeichen der ZeIlt nıcht ıchtg gedeutet,
AQd1esem Artıikel QdQas Phänomen Tra ich, oder WIE an kann und

111 INa  — sich ın einzelnen (1emeın-anschreiben, AQass gerade die kleinen
und überalterten Gemeinschaften sich schaften den drängenden Fragen och
der Dringlichkeit Qdileser Fragen niıcht verschließen? WIe an können ere
tellen und einen Klärungsbedarf nıcht den Kopf ın den Sand stecken und hof-
scehen hbzw. akzeptieren wollen Im Rah- fen, AQass die T1SEe vorübergeht?
INCN der Mitgliederversammlung der 1st ın einıgen Gemeinschaften OQıe ZeıIlt
Deutschen Ordensobernkonferenz 2009 weIlt vorangeschritten, AQass nıcht
ın Vallendar wurde alle Mitglieds- mehr VOT der KrIse und dem Übergang
gemeinschaften en Fragebogen C- esprochen werden kann, SONdern
teilt. Hs SOllte Thoben werden, OQıe OQie Gemeinschaft sich der Realıtät50

christliche Grundausrichtung erhalten 

bleibt? Verfügt eine Ordensgemein-

schaft über einen eigenen Klosterfried-

hof, so stellt sich hier nicht nur aus pi-

etistischen Gründen die Frage, was bei 

einer Veräußerung des Grundstückes zu 

beachten ist, sondern auch aus rechtli-

chen Gründen.

Mit diesen Finanzfragen und der Ab-

wicklung von Immobilienverkäufen 

geht die Sorge einher, in welcher Form 

die noch verbleibenden Mitglieder eines 

Institutes im Alter abgesichert werden 

können. In Zeiten ungebrochener Ak-

tivität und Gesundheit beziehen die 

Institutsmitglieder ihren Lebensmut 

größtenteils aus ihrem Vitalitätsgefühl.1 

Was aber ist, wenn Lebensunzufrie-

denheit und Lebenseingrenzung durch 

Krankheit und Überalterung zu den 

bestimmenden Themen innerhalb einer 

Gemeinschaft werden?

Die folgenden Überlegungen möchten 

einigen von diesen Fragen nachgehen 

und kirchenrechtlich gangbare Lö-

sungsansätze aufzeigen, ohne jedoch 

den Eindruck von Vollständigkeit zu 

erwecken. Jedes Institut und jeder 

Konvent sind in ihrer Einmaligkeit 

zu betrachten und Einzellösungen 

aus Wertschätzung und Achtsamkeit 

für die Brüder und Schwestern anzu-

streben. Gleichzeitig möchte ich mit 

diesem Artikel gegen das Phänomen 

anschreiben, dass gerade die kleinen 

und überalterten Gemeinschaften sich 

der Dringlichkeit dieser Fragen nicht 

stellen und einen Klärungsbedarf nicht 

sehen bzw. akzeptieren wollen. Im Rah-

men der Mitgliederversammlung der 

Deutschen Ordensobernkonferenz 2009 

in Vallendar wurde an alle Mitglieds-

gemeinschaften ein Fragebogen ausge-

teilt. Es sollte erhoben werden, wo die 

Konferenz für ihre Mitglieder fachliche 

Hilfen bei all diesen Fragestellungen 

anbieten bzw. vermitteln kann. Mit gro-

ßem Erstaunen mussten die Mitglieder 

des Vorstandes feststellen, dass nur 26 

Gemeinschaften auf den Fragebogen 

antworteten, von denen konkret fünf 

Gemeinschaften Klärungshilfen im 

Zugehen auf die anstehenden Fragestel-

lungen erbaten, drei Unterstützung auf 

einem geistlich motivierten Weg einer 

Entscheidungsfindung, weitere zwei 

Anregungen zur Klärung struktureller 

Fragen, und ebenfalls zwei beim Ord-

nen und Klären wirtschaftlicher Fragen. 

Im Blick auf eine Unterstützung bzw. 

Begleitung sahen zehn Gemeinschaften 

sich durch ihre Kongregation / Födera-

tion in diesen Thematiken ausreichend 

unterstützt und begleitet, sieben durch 

ihre Diözese und fünf durch eine an-

dere Gemeinschaft2 bzw. eine externe 

Institution (z.B. Solidaris Revisions 

GmbH). Aufgeworfen wurden seitens 

der Gemeinschaften die Problemkreise 

Leitungsverantwortung (3), ökono-

mische Verantwortung (3) oder die 

Bewältigung der Verwaltungsaufgaben 

(1). Keine Anfrage gab es im Blick auf 

die Altersversorgung der Institutsmit-

glieder. 

Haben die Mitglieder des Vorstandes die 

Zeichen der Zeit nicht richtig gedeutet, 

so frage ich, oder wie lange kann und 

will man sich in einzelnen Gemein-

schaften den drängenden Fragen noch 

verschließen? Wie lange können Obere 

den Kopf in den Sand stecken und hof-

fen, dass die Krise vorübergeht? M.E. 

ist in einigen Gemeinschaften die Zeit 

so weit vorangeschritten, dass nicht 

mehr von der Krise und dem Übergang 

gesprochen werden kann, sondern 

die Gemeinschaft sich der Realität 



tellen sollte Wır SINa C1INe sterbende geschlossen (vel schon C’AT. A9 /
Gemeinschaft! Was 1st Lun, WEn el unterscheidet der (1e-
e1iNe Gemeinschaft Adilese Feststellung setzgeber zwıischen Ce1nNer außeren und
würdevoll ın emoTNOoNnaler und echtl1- Ce1nNer NnınNeren Zweckumwandlung.
cher Hinsicht akzeptert? Was WITr als
Ordenschrsten über Qiese Veränderun- 1.1 Außere Umnutzung C1iner klöster-
gen ın angemMeSsSsCNEr e1ISE denken lıchen Niederlassun:
aben, 1st m. E Qas wichügste ema

Fıne den außeren Bereich hbetreffendee1iner Spirıtualität gelingenden Alterns
und auch en Zeugn1s für dIie Welt Umnutzung 1st belsplelsweise dQdann DE-
hben en notwendigen Planungen und eben, WEnnn AUS der Apostolatsaufgabe
Asicherungen. „Erziehung und Bıldung” 1U  — ın e1nem

aus dIie Aufgabe „Beicht- und Telefon-
Kanonische Umnutzung VOo  - seelsorge“ werden SOl Man kann 41S0O

den Grundsatz aufstellen Be] außerenKlosterniederlassungen nach
( O12 CIC mwandlungen, OQie Qas Apostolat

des InstItuts und Oie Zielsetzung der
Der Gesetzgeber NnOrmMIer ın 617 apostolischen urgaben Ce1INES Insttuts
( IC amı e1iNe Ordensnilederlassung hetreffen und für Ae IHOÖOZese übernom-

apostolischen erken bestimmt INEeN wurden, 1st dQas leiche erforderlic
werden kann, dIie verschleden Ssind VO  — WIE he] e1ner Neugründung: dIie Zustm-
jenen, für OQıe ( errichtet wurde, 1sT dIie mung des Diözesanbischofs.
Zusummung des Di6ö6zesanbischofs (1 —

forderlich; Aes <allı aher nicht he]l e1iner Innere Umnutzung C1ıner klöster- UQ LIEJUSLUTIXUD
Anderung, die, unbeschadet der TUuN- lıchen Niederlassun:
dungsgesetze, sich lediglich auf Ae 1N -

Leiıtung und Ordnung ez]leht Der Anders verhält 0S sich m1t der NnınNeren
Sinn e1iner notwendigen Zustimmung Zweckumwandlung CE1INESs Klosters vgl
des Di6zesanbıischofs he] AÄnderungen OQie gleichlautende Bestimmun des
bzgl der apostolischen erke, SOfern C’AT. 49 / } AUS Gründen der
Aiese verschleden SsSind VO  — jJenen, für NnınNeren Leıtung und der Diszıplın CE1INESs
Ae dQas aus errichtet wurde, erg1ibt sich Instituts IIe Errichtung Oder ufthe-
AUS O11, ( IC Danach rachte OQıe bung des Novı1zlates, instıtutse1gener
Gründung Ce1INEes Hauses ZWarT e1nerseımts Ausbildungskurse Oder Qlese beglel-
Qas ec m1t sich, Ae dem NSUTU E1- tender Taklııka ın e1iner Niederlassun

SINa dem nNnnNeren Bereich e1ner (1e-apostolischen Tätl  eiten U -

üb C  4 andererselits wurde aber besummt, meilnschaft zuzuzählen. 1esSe SINa für
AQass der Bischof SC1INer Zustimmung Be- den Bischof nıcht VOT Interesse, we1l S1P
dingungen hinzufügen kann. Um Aiese nicht Alrekt ın SC1INE IHOZese ausstrahlen
hıschöfliche Einflussnahme begınn und A1öÖözesane äubige den Kursan-
e1ner ründun nıcht urc spatere eboten nıcht teilnehmen können. Fıne
Änderungen eltens des Instituts salvatorische Klausel zugunsten VO  —

terlaufen können, hat dQas kırchliche Gründungsgesetzen 1st hinzugefügt.
Gesetzbuch mıt Ad1esem ancon OQıe ucC ass sich OQıe Zustimmungsbedingun-
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stellen sollte: Wir sind eine sterbende 

Gemeinschaft! Was ist zu tun, wenn 

eine Gemeinschaft diese Feststellung 

würdevoll in emotionaler und rechtli-

cher Hinsicht akzeptiert? Was wir als 

Ordenschristen über diese Veränderun-

gen in angemessener Weise zu denken 

haben, ist m.E. das wichtigste Thema 

einer Spiritualität gelingenden Alterns 

und auch ein Zeugnis für die Welt ne-

ben allen notwendigen Planungen und 

Absicherungen.

1. Kanonische Umnutzung von 
Klosterniederlassungen nach 
c. 612 CIC

Der Gesetzgeber normiert in c. 612 

CIC: Damit eine Ordensniederlassung 

zu apostolischen Werken bestimmt 

werden kann, die verschieden sind von 

jenen, für die es errichtet wurde, ist die 

Zustimmung des Diözesanbischofs er-

forderlich; dies gilt aber nicht bei einer 

Änderung, die, unbeschadet der Grün-

dungsgesetze, sich lediglich auf die in-

terne Leitung und Ordnung bezieht. Der 

Sinn einer notwendigen Zustimmung 

des Diözesanbischofs bei Änderungen 

bzgl. der apostolischen Werke, sofern 

diese verschieden sind von jenen, für 

die das Haus errichtet wurde, ergibt sich 

aus c. 611, 2 CIC. Danach brachte die 

Gründung eines Hauses zwar einerseits 

das Recht mit sich, die dem Institut ei-

genen apostolischen Tätigkeiten auszu-

üben, andererseits wurde aber bestimmt, 

dass der Bischof seiner Zustimmung Be-

dingungen hinzufügen kann. Um diese 

bischöfl iche Einfl ussnahme zu Beginn 

einer Gründung nicht durch spätere 

Änderungen seitens des Instituts un-

terlaufen zu können, hat das kirchliche 

Gesetzbuch mit diesem Canon die Lücke 

geschlossen (vgl. schon can. 497 § 4 

CIC/1917). Dabei unterscheidet der Ge-

setzgeber zwischen einer äußeren und 

einer inneren Zweckumwandlung.

1.1 Äußere Umnutzung einer klöster-
lichen Niederlassung

Eine den äußeren Bereich betreff ende 

Umnutzung ist beispielsweise dann ge-

geben, wenn aus der Apostolatsaufgabe 

„Erziehung und Bildung“ nun in einem 

Haus die Aufgabe „Beicht- und Telefon-

seelsorge“ werden soll. Man kann also 

den Grundsatz aufstellen: Bei äußeren 

Umwandlungen, die das Apostolat 

des Instituts und die Zielsetzung der 

apostolischen Aufgaben eines Instituts 

betreff en und für die Diözese übernom-

men wurden, ist das gleiche erforderlich 

wie bei einer Neugründung: die Zustim-

mung des Diözesanbischofs.

1.2 Innere Umnutzung einer klöster-
lichen Niederlassung

Anders verhält es sich mit der inneren 

Zweckumwandlung eines Klosters (vgl. 

die gleichlautende Bestimmung des 

can. 497 § 4 CIC/1917) aus Gründen der 

inneren Leitung und der Disziplin eines 

Instituts. Die Errichtung oder Aufhe-

bung des Noviziates, institutseigener 

Ausbildungskurse oder diese beglei-

tender Praktika in einer Niederlassung 

sind dem inneren Bereich einer Ge-

meinschaft zuzuzählen. Diese sind für 

den Bischof nicht von Interesse, weil sie 

nicht direkt in seine Diözese ausstrahlen 

und diözesane Gläubige an den Kursan-

geboten nicht teilnehmen können. Eine 

salvatorische Klausel zugunsten von 

Gründungsgesetzen ist hinzugefügt. 

Dass sich die Zustimmungsbedingun-



gen des 1SCHOIS aul lINNere /7wecke C} Eıne Einschränkung der 1INSUTLUTLSE1-
C1INES Hauses beziehen könnten (C o11, ompetenz kann ın den
2), Qürfte ausgeschlossen SC1IN. sk1ı77]1erten Fällen gegebenenfalls urc

staatlıche (Jesetze ın ezZu aul Qie
Zustimmungserfordernisse Denkmalpflege und C1Ne entsprechen-

de staatliıche hzw. kırchliche UTIsSıc
Von Fragen der mwandlung und CrTO1gEenN. Häufig SINa Klostergebäude
Umnutzung VO ebauden werden ın Ihrer baugeschichtlichen Bedeutung
nfolge der abnehmenden Zahl VO enkmäler Als histonsche und künst-
Ordenseintntten und der Überalterung lerische Zeugn1sse en S1P Relevanz
der Ordensgemeinschaften Klöster über den kırc  ıchen Rahmen hinaus
niıcht verschont. Sofern S1P nıcht Sanz un hetreffen aat, Länder Oder
geschlossen und aufgehoben werden, Kommunen In Deutsc  and 1st Qie
stehen Oie Verantwortlichen VOT der Denkmalpflege ac der Bundeslän-
rage, WIE solche Gebäude e1ner hreıite- der, dIie S1P ın den Jewelligen Denkmal-
Ic1H OÖffentlichkeit zugänglich gemacht, pflege-Gesetzen regeln.
ihre Nutzung (teil-)verändert oder
e1nem anderen Ziel zugeführt werden
können und oh ın AQiesen Fällen e1iNe
Zustimmung des Bischof ach Q17
( IC erforderlic 1sT
a} auliıche Veränderungen Kloster- Ie gedruckte Ausgabe
geb auden, selhst Erwelterungsbauten
und deutliche Eingriffe ın dIie Bausub-

e1INESs ebäudes, edurien nicht
der bıschöflichen Zusummung, SOWEIT ema des nordrhein-westfähschen
Qiese Veränderungen nıcht ın e1nem ( 1— Denkmalschutzgesetzes hbedarf z B der
rekten Zusammenhang mi1t Ce1iner nde- FErlaubnıis der Unteren Denkmalbehörde,
rung des apostolischen Grundauftrags WerTr OQıe ın dIie Den  allıste eingetrage-
stehen, Ae zustimmungsbedürftg Ist. NCNn Baudenkmäler beseitlgen, veran-
b) aulıche Veränderungen un Ke- dern, einen anderen verbringen
staurlerungen Klosterkirchen, AIie Oder Ae isherige Nutzung äandern 111
1 1gentum des Institutes stehen, he- ÄAnderung 1sT el jJede Tätıgkeıit, OQıe
AdQürfen ehbenso niıcht der Zustimmung den hbestehenden Zustand abändert,

auch WEEeNnN Qieser nicht der historischdes ischofs, auch dQann nıicht, WEeNnN

Aiese Klosterkirche als Pfarrkıiırche DE- orlginale 1st oder nıcht auf rechtmäßi-
WITrd. IIe lINNere Umgestaltun SC e1se zustande sekommen 1st. Als

und selhst OQıe Umwandlung e1INESs als eisple SeI1enN SeENaNNT: Te1ila  ruch,
Oratornum ach 9018 ( IC geNutztenN Umgestaltun der Fassade, Anbringung
Kaumes anderen /7wecken Sehört ın VO  — Schutzverkleidungen, Auftragen
dIie NnınNeren Belange Ce1INES Institutes und Ce1INEeSs Verputzes oder Änstrichs,
1st SOM niıcht konsensbedürftig; S1e Anderung der Fenster, des Grundrnsses
unterliegt allein der Verantwortung des Oder der Einbau e1ner Heizungsanlage.

b zuständigen Oberen ema Österreichisches Denkmal-52

gen des Bischofs auf innere Zwecke 

eines Hauses beziehen könnten (c. 611, 

2), dürfte ausgeschlossen sein.

1.3 Zustimmungserfordernisse

Von Fragen der Umwandlung und 

Umnutzung von  Gebäuden werden 

infolge der abnehmenden Zahl von 

Ordenseintritten und der Überalterung 

der Ordensgemeinschaften Klöster 

nicht verschont. Sofern sie nicht ganz 

geschlossen und aufgehoben werden, 

stehen die Verantwortlichen vor der 

Frage, wie solche Gebäude einer breite-

ren Öff entlichkeit zugänglich gemacht, 

ihre Nutzung (teil-)verändert oder 

einem anderen Ziel zugeführt werden 

können und ob in diesen Fällen eine 

Zustimmung des Bischof nach c. 612 

CIC erforderlich ist.

a) Bauliche Veränderungen an Kloster-

gebäuden, selbst Erweiterungsbauten 

und deutliche Eingriff e in die Bausub-

stanz eines Gebäudes, bedürfen nicht 

der bischöfl ichen Zustimmung, soweit 

diese Veränderungen nicht in einem di-

rekten Zusammenhang mit einer Ände-

rung des apostolischen Grundauftrags 

stehen, die zustimmungsbedürftig ist. 

b) Bauliche Veränderungen und Re-

staurierungen an Klosterkirchen, die 

im Eigentum des Institutes stehen, be-

dürfen ebenso nicht der Zustimmung 

des Bischofs, auch dann nicht, wenn 

diese Klosterkirche als Pfarrkirche ge-

nutzt wird. Die innere Umgestaltung 

und selbst die Umwandlung eines als 

Oratorium nach c. 608 CIC genutzten 

Raumes zu anderen Zwecken gehört in 

die inneren Belange eines Institutes und 

ist somit nicht konsensbedürftig; sie 

unterliegt allein der Verantwortung des 

zuständigen Oberen.

c) Eine Einschränkung der institutsei-

genen Kompetenz kann in den zuvor 

skizzierten Fällen gegebenenfalls durch 

staatliche Gesetze in Bezug auf die 

Denkmalpfl ege und eine entsprechen-

de staatliche bzw. kirchliche Aufsicht 

erfolgen. Häufi g sind Klostergebäude 

in ihrer baugeschichtlichen Bedeutung 

Denkmäler. Als historische und künst-

lerische Zeugnisse haben sie Relevanz 

über den kirchlichen Rahmen hinaus 

und betreffen so Staat, Länder oder 

Kommunen. In Deutschland ist die 

Denkmalpfl ege Sache der Bundeslän-

der, die sie in den jeweiligen Denkmal-

pfl ege-Gesetzen regeln. 

Autoreninfo

Siehe gedruckte Ausgabe.

Gemäß § 9 des nordrhein-westfälischen 

Denkmalschutzgesetzes bedarf z.B. der 

Erlaubnis der Unteren Denkmalbehörde, 

wer die in die Denkmalliste eingetrage-

nen Baudenkmäler beseitigen, verän-

dern, an einen anderen Ort verbringen 

oder die bisherige Nutzung ändern will. 

Änderung ist dabei jede Tätigkeit, die 

den bestehenden Zustand abändert, 

auch wenn dieser nicht der historisch 

originale ist oder nicht auf rechtmäßi-

ge Weise zustande gekommen ist. Als 

Beispiel seien genannt: Teilabbruch, 

Umgestaltung der Fassade, Anbringung 

von Schutzverkleidungen, Auftragen 

eines neuen Verputzes oder Anstrichs, 

Änderung der Fenster, des Grundrisses 

oder der Einbau einer Heizungsanlage.

Gemäß § 2 Österreichisches Denkmal-



schutzgesetz SsSind alle enkmäler, OQıe 14  —_ Nutzungspartnerschaften:
sich 1m 1gentum oder Besitz e1ner Im e1iner Nutzungspartnerschaft
kırc  ıchen Körperschaft oder 1  un dIie Ordensgemeinschaft Ae Klos-
efinden, Insofern geschützt, als e1in terkırche LÜr ihre Gottesdienste, hletet
Öffentliches Interesse Ihrer Erhaltung S1e aher auch anderen chrnstlichen KIr-
esteht un QdQas Bundesdenkmalamt chen Oder kırc  ıchen Gemeischaften
Ad1esem Interesse nıcht widersprochen ür deren Liıturg]en Denkbar
hat Im Interesse der OÖffentlichkeit VCI- scheint auch dIie Nutzung hbzw. Teilnut-
hletet dQas (1eselz olchen Denkmä- zung der IC für orträge, Konzerte
lern nıcht 11UrTr Ae Zerstörung, SsoNdern Oder Ausstellungen; Ae Kırche hbewahrt
auch jedwede Veränderung, Qie den aber lhren (harakter als gewelhtes
Bestand, AIie überlieferte Erscheinung G0tteshaus. In A1esem hat der
oder künstlerische Wirkung derselben Ordensobere als Kırchenrektor und ın
hbeeinflussen könnte.? Übereinstimmung m1t evtl erlassenen

A1lözesanen OÖrdnungen entscheiden,
Formen C1iner Umnutzung W AS mi1t der Heiligkeit des TIEeSsS vereıin-

har 1sT und Was nıcht.® Als Ordinarnus
Angesichts des omplexen usam- kann &e1INe tellweise Verwendung der
mensplels VO  — Faktoren auf den VCI - Klosterkirche anderen 7 wecken he-

Uummen, SO fern der WReC nicht m1t r  Uschledenen Ebenen der elıg1on, des
kulturellen rbes, der motconen eicCc der Heiligkeit des TIEeS unvereinbar 1sSt.
1st &e1INe Umnutzung VOTl Klostergebäu-
den und VOT em Klosterkirchen m1t 14 Nutzungsübereignung:
rößter or  a durchzuführen.* Als E1ın Fall der Nutzungsübereignun: 16 UQ LIEJUSLUTIXUD
Hilfestellung für Oie Institutsleitung VOT, WEnnn &e1iNe Gemeinschaft ihre Klos-
können AIie Beurteilungskriterien und terkirche nıcht mehr ür OQıe eigene EU-
Entscheidungshilfen gelten, Ale Qie charnstıe und dQas Stundengebet n  ZL,
Deutschen 1SCHOTEe ın Ihrer Arbeiıtshilfe SsOoNdern S1e Ce1nNer anderen chrnstlichen
ZUT Umnutzung VO  — Kirchen heraus- Kırche (z.B evangelischen oder ortho-
egeben haben.> IIe Vorschläge SINa Qdoxen Gemeilinden, muttersprachlichen
als Stufenmodel geordnet, ZzuUerst Gemeimden Oder e1ner Personalgeme1nn-
wırd Qas FSCNANNLT, Was wünschen- de) auf auer für &e1INe lıturgische Nut-
werltestien erscheint (Nutzungspart- zung ZU!T Verfügung stellt Eiıne hbeson-
nerschaften), über verschledene dere Form der Nutzungsübereignun
Zwischenstufen (Nutzungsübereignung, 16 Ssicher VOTI, WEeNnN Ae Klosterkirche
Mehrzwecknutzung) ZU!T ultıma Fallo als ()rt der Irauer Oder als Begräbn1s-
elangen, dem Ahrnss In der Setzung statte SENUTZL werden SOl In A1esen
der Pnontäten außert sich der der Fällen 1st C1Ne CNSE Abstimmung m1t
ischöfe, auf e1ner möglichst sgroßen dem Diözesanbischof notwendig.
Beibehaltung der Entscheidungs- und
Verfügungsmacht für den E1igentüuümer 14 Mehrzwecknutzung:

hbestehen und welterhin über dIie Be] der Mehrzwecknutzung handelt (
Zweckbestimmung un Nutzung des sıch Ae vorläufige Beendigung der
eDaudes besthmmen können. lıturgischen Nutzung urc Ae Ordens- b
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schutzgesetz sind alle Denkmäler, die 

sich im Eigentum oder Besitz einer 

kirchlichen Körperschaft oder Stiftung 

befinden, insofern geschützt, als ein 

öff entliches Interesse an ihrer Erhaltung 

besteht und das Bundesdenkmalamt 

diesem Interesse nicht widersprochen 

hat. Im Interesse der Öff entlichkeit ver-

bietet das Gesetz an solchen Denkmä-

lern nicht nur die Zerstörung, sondern 

auch jedwede Veränderung, die den 

Bestand, die überlieferte Erscheinung 

oder künstlerische Wirkung derselben 

beeinfl ussen könnte.3 

1.4 Formen einer Umnutzung

Angesichts des komplexen Zusam-

menspiels von Faktoren auf den ver-

schiedenen Ebenen der Religion, des 

kulturellen Erbes, der Emotionen etc. 

ist eine Umnutzung von Klostergebäu-

den und vor allem Klosterkirchen mit 

größter Sorgfalt durchzuführen.4 Als 

Hilfestellung für die Institutsleitung 

können die Beurteilungskriterien und 

Entscheidungshilfen gelten, die die 

Deutschen Bischöfe in ihrer Arbeitshilfe 

zur Umnutzung von Kirchen heraus-

gegeben haben.5 Die Vorschläge sind 

als Stufenmodell geordnet, d.h. zuerst 

wird das genannt, was am wünschen-

wertesten erscheint (Nutzungspart-

nerschaften), um über verschiedene 

Zwischenstufen (Nutzungsübereignung, 

Mehrzwecknutzung) zur ultima ratio zu 

gelangen, dem Abriss. In der Setzung 

der Prioritäten äußert sich der Wille der 

Bischöfe, auf einer möglichst großen 

Beibehaltung der Entscheidungs- und 

Verfügungsmacht für den Eigentümer 

zu bestehen und so weiterhin über die 

Zweckbestimmung und Nutzung des 

Gebäudes bestimmen zu können. 

1.4.1 Nutzungspartnerschaften: 

Im Falle einer Nutzungspartnerschaft 

nutzt die Ordensgemeinschaft die Klos-

terkirche für ihre Gottesdienste, bietet 

sie aber auch anderen christlichen Kir-

chen oder kirchlichen Gemeinschaften 

für deren Liturgien an. Denkbar er-

scheint auch die Nutzung bzw. Teilnut-

zung der Kirche für Vorträge, Konzerte 

oder Ausstellungen; die Kirche bewahrt 

aber ihren Charakter als geweihtes 

Gotteshaus. In diesem Falle hat der 

Ordensobere als Kirchenrektor und in 

Übereinstimmung mit evtl. erlassenen 

diözesanen Ordnungen zu entscheiden, 

was mit der Heiligkeit des Ortes verein-

bar ist und was nicht.6 Als Ordinarius 

kann er eine teilweise Verwendung der 

Klosterkirche zu anderen Zwecken be-

stimmen, sofern der Zweck nicht mit 

der Heiligkeit des Ortes unvereinbar ist.

1.4.2 Nutzungsübereignung:

Ein Fall der Nutzungsübereignung liegt 

vor, wenn eine Gemeinschaft ihre Klos-

terkirche nicht mehr für die eigene Eu-

charistie und das Stundengebet nutzt, 

sondern sie einer anderen christlichen 

Kirche (z.B. evangelischen oder ortho-

doxen Gemeinden, muttersprachlichen 

Gemeinden oder einer Personalgemein-

de) auf Dauer für eine liturgische Nut-

zung zur Verfügung stellt. Eine beson-

dere Form der Nutzungsübereignung 

liegt sicher vor, wenn die Klosterkirche 

als Ort der Trauer oder als Begräbnis-

stätte genutzt werden soll. In diesen 

Fällen ist eine enge Abstimmung mit 

dem Diözesanbischof notwendig.

1.4.3 Mehrzwecknutzung: 

Bei der Mehrzwecknutzung handelt es 

sich um die vorläufi ge Beendigung der 

liturgischen Nutzung durch die Ordens-



gemelinschaft. IIe Klosterkirche wırd Dem Verkauf der Klosterkirche I11USS ın
für einen längeren Zeitraum’ nıcht mehr ]Jedem Fall C1INe Entwıdmun: Uurc den
ZU Gottesdienst, SsoNdern sonstigen zuständigen Bischof vorausgehen.
kırc  ichen, kulturellen oder kommer-
Jellen /7wecken umwıdmet und dQann Kirchenrechtliche Formen

vermletet hbzw. verpachtet. In der Klosterauflösungen“Alesem Sind dIie kırchenrechtlichen
Bestimmungen des 127)7) ( IC Im Folgenden sollen Oie verschlede-
eriullen und &e1inNne Profanlerung urc NCNn Formen der Auflösungen auf der
den Bischofr durchzuführen.® Wird die Grundlage des geltenden e Uurns
Klosterkirche ach AMeser ZeıIlt der Um- anonı1ıC1 dargeste werden. el 1sT
nutzung wIeder für Ae eler der ucha- unterschelden, H VOTl der uflösun:
rnsHe SCENUTZT, 1st C1INe CUuUuC Dedcikation einzelner Niederlassungen als Jurıist1-
Oder Benediktion erforderlich sche ersonen Innerhalh C1INES Ordens-
u1igrun der Vertragsfreihelt he] der INsUItuUtes (C 916 CIC) oder VO Auf-
Vermletung hbzw. Verpachtung kann OQıe lösen des Institutes (c H84
Ordensgemeinschaft Jede zulässiıge Art CIC) OQıe Rede 1sSTt Jede Qieser Formen
VOT Nutzungsbeschränkung ın den Ver- hat andere instıtutseı1gene hbzw. außere
rag aufzunehmen, etwalgen CINO-— Handlungsträger m1t unterschiedlichen
Wonalen arreren VO  — ac  arn Oder ompetenzen und Befugnissen. Be]l der
dem Vorwurf des TradiınNonsverlustes Darstellung werden Qie vermögens-
VO  — chrstlicher Kultur und gepragtem rec  ıchen Folgen und der Qamıt VCI-

Lebensraum egegnen können. undene Anfall des Institutsvermögens
behandelt

14 Verkauf:
Als &e1iNe letzte Möglıc  e1  . der MmMNUuTt- }# 1 uflösun CINes Instıtutes qls
zung VOT dem NSS e1ner Klosterkirche (jJanzes (c Hb 84 CIC)
steht der Versuch, einen Käufer für OQıe
Immobilie iinden, W AS Sicher nıcht Dem Apostolischen (C H8Q CIC)
ınfach SCIN WITrd. /fu hbeachten 1st, Qass und den Diözesanbischöfen C H/ CIC)
der Wert der Klosterkirche hbeim Verkauf hbzw. den Ihnen 1m ec gleichgestell-
leicht Qie sogenannte „Romgrenze” ten Vorstehern VOTl Teilkirchen kommt
überschreiten kann und SOM neben dQas ec Z  $ Uurc förmliches Dekret
den erforderlichen Oordensinternen fu- Insttute des gewelhten Lebens (1 —

stımmungen der Beratungsgremlen dIie richten, wobel dQas ec der 1SCHOTE
FErlauhbnis des Apostolischen tuhles sich auf ihr Terntornum ezleht und der
einzuholen 1sSt. Derzeıt gelten bezüglıch Apostolische konsultlieren 1sSTt
der Übergrenze der Nnanzıellen Oll- Dagegen 1sT OAie ulhebun CE1INES NSU-
machten ach Orm des C’A1. 0938 LUTtSs ema H84 ( IC allein ac des
( IC olgende erte Apostolischen
Deutschlan: 5.000.000,-- Euro umnebun 1 IınNnNe des (Jeseilzes he-
Österreich: 3.000.000,-- Euro deutet, AQass Oie Kechtspersönlichkeit
chweIıiz 5.000.000,-- SER * des Instututes, S11 ( äpstlı-

chen Oder A1özesanen Rechtes, Uurc54

gemeinschaft. Die Klosterkirche wird 

für einen längeren Zeitraum7 nicht mehr 

zum Gottesdienst, sondern zu sonstigen 

kirchlichen, kulturellen oder kommer-

ziellen Zwecken umwidmet und dann 

an Dritte vermietet bzw. verpachtet. In 

diesem Falle sind die kirchenrechtlichen 

Bestimmungen des c. 1222 § 2 CIC zu 

erfüllen und eine Profanierung durch 

den Bischof durchzuführen.8 Wird die 

Klosterkirche nach dieser Zeit der Um-

nutzung wieder für die Feier der Eucha-

ristie genutzt, ist eine neue Dedikation 

oder Benediktion erforderlich.

Aufgrund der Vertragsfreiheit bei der 

Vermietung bzw. Verpachtung kann die 

Ordensgemeinschaft jede zulässige Art 

von Nutzungsbeschränkung in den Ver-

trag aufzunehmen, um etwaigen emo-

tionalen Barrieren von Nachbarn oder 

dem Vorwurf des Traditionsverlustes 

von christlicher Kultur und geprägtem 

Lebensraum begegnen zu können.

1.4.4 Verkauf: 
Als eine letzte Möglichkeit der Umnut-

zung vor dem Abriss einer Klosterkirche 

steht der Versuch, einen Käufer für die 

Immobilie zu fi nden, was sicher nicht 

einfach sein wird. Zu beachten ist, dass 

der Wert der Klosterkirche beim Verkauf 

leicht die sogenannte „Romgrenze“ 

überschreiten kann und somit neben 

den erforderlichen ordensinternen Zu-

stimmungen der Beratungsgremien die 

Erlaubnis des Apostolischen Stuhles 

einzuholen ist. Derzeit gelten bezüglich 

der Obergrenze der fi nanziellen Voll-

machten nach Norm des can. 638 § 3 

CIC folgende Werte:

Deutschland: 5.000.000,-- Euro

Österreich: 3.000.000,-- Euro

Schweiz: 5.000.000,-- SFR.9

Dem Verkauf der Klosterkirche muss in 

jedem Fall eine Entwidmung durch den 

zuständigen Bischof vorausgehen. 

2. Kirchenrechtliche Formen 
der Klosteraufl ösungen10

Im Folgenden sollen die verschiede-

nen Formen der Aufl ösungen auf der 

Grundlage des geltenden Codex Iuris 

Canonici dargestellt werden. Dabei ist 

zu unterscheiden, ob von der Aufl ösung 

einzelner Niederlassungen als juristi-

sche Personen innerhalb eines Ordens-

institutes (c. 616 CIC) oder vom Auf-

lösen des gesamten Institutes (c. 584 

CIC) die Rede ist. Jede dieser Formen 

hat andere institutseigene bzw. äußere 

Handlungsträger mit unterschiedlichen 

Kompetenzen und Befugnissen. Bei der 

Darstellung werden die vermögens-

rechtlichen Folgen und der damit ver-

bundene Anfall des Institutsvermögens 

behandelt.

2.1 Aufl ösung eines Institutes als 
Ganzes (c. 584 CIC)

Dem Apostolischen Stuhl (c. 589 CIC) 

und den Diözesanbischöfen (c. 579 CIC) 

bzw. den ihnen im Recht gleichgestell-

ten Vorstehern von Teilkirchen kommt 

das Recht zu, durch förmliches Dekret 

Institute des geweihten Lebens zu er-

richten, wobei das Recht der Bischöfe 

sich auf ihr Territorium bezieht und der 

Apostolische Stuhl zu konsultieren ist. 

Dagegen ist die Aufhebung eines Insti-

tuts gemäß c. 584 CIC allein Sache des 

Apostolischen Stuhls.11

Aufhebung im Sinne des Gesetzes be-

deutet, dass die Rechtspersönlichkeit 

des gesamten Institutes, sei es päpstli-

chen oder diözesanen Rechtes, durch 



einen hoheitlichen Akt ZU FErlöschen Auflösungsarten
eDrac WITd. Eın Bischof kann SOM
auf SCeEINeMmM lerrntonum ema H/ Der Gesetzgeber unterscheidet enere
( IC en NSUTU ohl sründen, Qas DE- ZWEeI Ormen der uIhebung:
sgründete aber nicht mehr AUS elgener Ale u  e  un ra hoheitlicher
utonta aufheben. '“ uflösung, Ae ın H84 ( IC nNOorMEert
Besteht en NSLICIU 11UT och AUS E1- IST;
NCr einzıgen Niederlassung, kommt den Fall des VOT selhst eintretenden
Oie ulnebun Q1leser Niederlassung Erlöschens, den TakUschen Un-
Ce1nNer ulnebun des Institutes gleich. tergang e1ner Juristischen Person
er hbestimmt 0916 ( IC 1m (sSog quiescienta IuriS); hlerzu aber
Keliglosenrecht ergänzend, Qass Qie Iınden sıch 1m Ordensrec keine Be-
ulnebun des eiNzZIgeEN Hauses Ce1INEeSs stimmungen.
Insttuts ac des Stuhls 1st Der Im etizten Fall 1st auf dIie allgemeinen
X Süıeht SOMT für uIlhebun C1INEeSs Kegeln hinsıcht ]ı des FErlöschens
Ordensinstitutes als Ganzes, WIE für vı Öffentlicher kırc  1ıcher Juristischer
fentliche kiırchliche Jurisusche ersconen ersconen zurückzugreifen (vgl 170
überhaupt, kein Selbstauflösungsrecht CIC).' ur e1in NSLITU nıcht Tra
des betroffenen InsOtutsautortäten VOTI, hoheitlicher uflösun aufgehoben,
SONdern spricht AIieses ec allein dem würde W hbeiım Tode des etzten MIıt-
Apostolischer ZU.  13 Ihesem wIrd slieds Oder he]l Ausscheiden der etzten
1 Rahmen der uflösun ferner en handlungsfähligen physischen Person
Verfügungsrecht über dQas ermögen des und VOT Ad1esem Zeitpunkt gerechnet
Institutes zugesprochen. och hundert Te welterbestehen, UQ LIEJUSLUTIXUD
Ihe eltende egelun: des H84 ( IC we]l 0S sich he] den Instituten ]JU-
1sT 1 Wesentlichen idenüUsch m1t der mnstUsche ersonen handelt (C 170
egelun des C’AT. 49’3 ( IC Nach ( IC ın Verbindung m1t 034 C1C;
dem War OQıe uInebun VO  — ehbenso ın 7” / CCEO Miıt Ahlauf
Instituten als Ganzes, biıschöflichen WIE der TIS erlischt Ae Kechtspersönlich-
päpstlichen Rechts, ac des Apostoli- keıt 1DSO facto und hbedarf er keiner
scher Stuhls, ebenso WIE dIie er  un nochmaligen Entscheldun: e1ner 1ırch-
über OQıe zeıtlichen üter, Jedoch Tand lıchen utontät: auch WEnnn AUS TUuN-

den der Rechtssicherheit &e1INe amtlıchesich bıslang och der Zusatz, Qass he]
Meser Verfügung der SUYfterwille he- Feststellung rnngen empfehlen 1st,
rücksichtigen SE1. hat Qiese der Gesetzgeber nicht mehr
uch WEn Adiıes ın H84 ( IC nıcht vorgesehen. ®
mehr auscdrücklich VO ormgeber In hbeiden Fällen der uflösun 1sT 0S

aufgenommen wurde, wIrd der ADO- ac des Apostolischer tuhles, über
stollscher auch weIıterhıin den Qas ermögen des Institutes letztlich
1lllen der Ufter und Spender eDUN- entschelden, vorbehaltlich wohlerwor-
den SC1IN und hat evt] wohlerworbene bener Rechte Dntter und der Beachtung
Rechte Dritten achten.'“ des Stifterwillens
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einen hoheitlichen Akt zum Erlöschen 

gebracht wird. Ein Bischof kann somit 

auf seinem Territorium gemäß c. 579 

CIC ein Institut wohl gründen, das ge-

gründete aber nicht mehr aus eigener 

Autorität aufheben.12

Besteht ein Institut nur noch aus ei-

ner einzigen Niederlassung, so kommt 

die Aufhebung dieser Niederlassung 

einer Aufhebung des Institutes gleich. 

Daher bestimmt c. 616 § 2 CIC im 

Religiosenrecht ergänzend, dass die 

Aufhebung des einzigen Hauses eines 

Instituts Sache des HI. Stuhls ist. Der 

Kodex sieht somit für Aufhebung eines 

Ordensinstitutes als Ganzes, wie für öf-

fentliche kirchliche juristische Personen 

überhaupt, kein Selbstaufl ösungsrecht 

des betroff enen Institutsautoritäten vor, 

sondern spricht dieses Recht allein dem 

Apostolischer Stuhl zu.13 Diesem wird 

im Rahmen der Auflösung ferner ein 

Verfügungsrecht über das Vermögen des 

Institutes zugesprochen.

Die geltende Regelung des c. 584 CIC 

ist im Wesentlichen identisch mit der 

Regelung des can. 493 CIC /1917. Nach 

dem CIC/1917 war die Aufhebung von 

Instituten als Ganzes, bischöfl ichen wie 

päpstlichen Rechts, Sache des Apostoli-

scher Stuhls, ebenso wie die Verfügung 

über die zeitlichen Güter, jedoch fand 

sich bislang noch der Zusatz, dass bei 

dieser Verfügung der Stifterwille zu be-

rücksichtigen sei.

Auch wenn dies in c. 584 CIC nicht 

mehr ausdrücklich vom Normgeber 

aufgenommen wurde, so wird der Apo-

stolischer Stuhl auch weiterhin an den 

Willen der Stifter und Spender gebun-

den sein und hat evtl. wohlerworbene 

Rechte Dritten zu achten.14 

2.2 Aufl ösungsarten

Der Gesetzgeber unterscheidet generell 

zwei Formen der Aufhebung:

• die Aufhebung kraft hoheitlicher 

Aufl ösung, die in c. 584 CIC normiert 

ist;

• den Fall des von selbst eintretenden 

Erlöschens, d.h. den faktischen Un-

tergang einer juristischen Person 

(sog. quiescientia iuris); hierzu aber 

fi nden sich im Ordensrecht keine Be-

stimmungen. 

Im letzten Fall ist auf die allgemeinen 

Regeln hinsichtlich des Erlöschens 

öffentlicher kirchlicher juristischer 

Personen zurückzugreifen (vgl. c. 120 

CIC).15 Wurde ein Institut nicht kraft 

hoheitlicher Aufl ösung aufgehoben, so 

würde es beim Tode des letzten Mit-

glieds oder bei Ausscheiden der letzten 

handlungsfähigen physischen Person 

und von diesem Zeitpunkt an gerechnet 

noch hundert Jahre weiterbestehen, 

weil es sich bei den Instituten um ju-

ristische Personen handelt (c. 120 § 1 

CIC in Verbindung mit c. 634 § 1 CIC; 

ebenso in c. 927 § 1 CCEO). Mit Ablauf 

der Frist erlischt die Rechtspersönlich-

keit ipso facto und bedarf daher keiner 

nochmaligen Entscheidung einer kirch-

lichen Autorität; auch wenn aus Grün-

den der Rechtssicherheit eine amtliche 

Feststellung dringend zu empfehlen ist, 

hat diese der Gesetzgeber nicht mehr 

vorgesehen.16

In beiden Fällen der Aufl ösung ist es 

Sache des Apostolischer Stuhles, über 

das Vermögen des Institutes letztlich zu 

entscheiden, vorbehaltlich wohlerwor-

bener Rechte Dritter und der Beachtung 

des Stifterwillens.
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3. Aufl ösung eines Hauses 
(c. 616 CIC)

Dieser Canon ist das Gegenstück zu c. 

609 CIC, der die Errichtung eines Hau-

ses regelt. Während dort einfach gesagt 

war, dass die Errichtung einer Nieder-

lassung von der zuständigen ordensin-

ternen Autorität vorgenommen werden 

kann, nach vorheriger schriftlicher 

Zustimmung des Diözesanbischofs, und 

nur für die Errichtung eines Nonnen-

klosters darüber hinaus die Erlaubnis 

des Apostolischer Stuhls notwendig ist 

(c. 609 § 2 CIC), sind die Regelungen 

hinsichtlich der Aufl ösung von Häusern 

eines Institutes diff erenzierter.

3.1 Normfall (c. 616 § 1 CIC)17

Der c. 616 § 1 CIC regelt den Normalfall. 

Danach ist die Aufl ösung eines Hauses 

Sache des höchsten Institutsoberen 

(Supremus Moderator) nach Norm der 

Konstitutionen. Diese können näher re-

geln, welcher Art die Beispruchsrechte 

der Räte sind, ob sie etwa ein Zustim-

mungsrecht oder lediglich ein Anhö-

rungsrecht besitzen (c. 127 § 2, 2° CIC) 

oder ob der Aufl ösung einer Befragung 

jener Institutsmitglieder vorauszugehen 

hat, die von einer Aufl ösung betroff en 

sind. In jedem Fall aber ist der Diö-

zesanbischof zu konsultieren. Anders 

als bei der Errichtung eines Hauses ist 

hier nicht seine Zustimmung, sondern 

nur seine Befragung (Anhörungsrecht) 

erforderlich. Der Bischof soll die Mög-

lichkeit haben, seine Vorstellungen 

im Rahmen des diözesanen Pastoral-

planes geltend zu machen sowie die 

Auswirkungen, die eine   Auflösung 

der einzelnen Niederlassung für die 

Diözese oder den einzelnen Ort haben 

könnte, darzustellen. Doch kann der 

Bischof letztlich die Aufhebung eines 

Hauses nicht verhindern. Umgekehrt 

sollten der höchste Obere und jene, 

die nach Norm der Konstitutionen mit 

ihm die Entscheidung zu fällen haben, 

die bischöflichen Ausführungen und 

Vorstellungen bei ihrer Entscheidung 

mitbedenken. Der Befragung kommt in 

der Weise eine besondere Bedeutung zu, 

dass eine Unterlassung der Befragung 

des Diözesanbischof nach c. 127 § 2, 2 

CIC die Nichtigkeit der Aufhebung zur 

Folge hat. 

Was das Vermögen eines aufgelösten 

Hauses betrifft, ist es hier Sache des 

Eigenrechts, darüber zu befi nden. Dabei 

müssen rechtmäßig erworbene Rechte 

Dritter sowie die eventuellen Verfügun-

gen von Gründern und Spendern beach-

tet werden. Solche Verfügungen können 

zum Inhalt haben, dass das Vermögen 

der aufgehobenen Niederlassung gänz-

lich oder zum Teil einer bestimmten 

Verwendung zugeführt wird, z.B. zur 

Bestreitung der Altersversorgung der 

zuletzt in einer Niederlassung lebenden 

Mitglieder oder zur Aufbringung der 

Kosten für einen etwaigen Pfl egeheim-

platz, zur Unterstützung eines Apos-

tolates oder Institutswerkes etc.; auch 

eine treuhänderische Vermögensver-

waltung könnte statuiert werden. 

3.2 Aufl ösung des einzigen Hauses 
eines Instituts (c. 616 § 2 CIC)18 

Die Aufhebung der einzigen Niederlas-

sung eines Institutes steht wiederum 

dem Hl. Stuhl zu, dem in diesem Falle 

auch vorbehalten ist, über das Vermö-

gen zu bestimmen. Die Zuweisung der 

Kompetenz in Fall des c. 616 § 2 CIC 

erklärt sich daraus, dass diese Aufl ö-
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sung des letzten Hauses eines Institutes 

der Aufhebung des Instituts als Gan-

zes gleichkommt. Insofern ist dieser 

Fall identisch mit dem in c. 584 CIC 

geschilderten. Primetshofer kann sich 

dieser Sicht nicht ganz anschließen. Die 

„Aufl ösung der letzten Niederlassung 

ist nicht eo ipso mit der Aufhebung des 

gesamten Institutes identisch. Solange 

das Institut noch wenigstens ein Mit-

glied hat, besteht es weiter. Und selbst 

wenn es keine Mitglieder mehr hat und 

die letzte Niederlassung aufgehoben 

wurde, kann das Institut selbst noch 

fortbestehen, da es ja nach dem Tod der 

letzten physischen Person als juristische 

Person noch 100 Jahre weiterlebt.“19 Die 

Zuweisung einer Aufl ösung des letzten 

Hauses eines Instituts an den Hl. Stuhl 

erklärt sich m. E. dadurch, dass es nach 

Ablauf der Frist von hundert Jahren 

keine weitere Entscheidung einer kirch-

lichen Autorität gibt und so der Verweis 

an den Hl. Stuhl in Stadium der Aufl ö-

sung gerechtfertigt erscheint. 

 

3.3 Aufl ösung von Regularkanoniker- 
und Mönchsklöstern (c. 616 § 3 CIC)20

Eine besondere Regelung erfahren die 

in c. 613 CIC genannten Klöster sui 

iuris21 der Regularkanoniker und der 

Mönche. Dazu bestimmt c. 616 § 3 

CIC, dass es dem Generalkapitel des 

Institutes zukommt, über die Aufl ösung 

eines Klosters zu befi nden. Es ist dies 

allerdings dispositives Recht, d.h. die 

Konstitutionen können hier etwas an-

deres vorsehen. So sind im Eigenrecht 

die notwendigen Mehrheitsverhältnisse 

im Generalkapitel und evtl. vorausge-

hende Befragungen der Institutsmit-

glieder zu normieren. Eine Befragung 

des Diözesanbischofs wird im Fall des 

c. 616 § 3 CIC nicht erwähnt, obwohl es 

nicht einsichtig ist, warum es bei Klös-

tern sui iuris ein Anhörungsrecht nicht 

geben sollte, da ja die Auswirkungen 

für die Pastoral der Diözese denen der 

Aufl ösung von Klöstern nach c. 616 § 

1 CIC nicht nachstehen werden. Man 

muss aber davon ausgehen, dass auch 

die Vermögensverwendung in die Kom-

petenz des Generalkapitels fällt, sofern 

das Eigenrecht nicht diesbezügliche 

abweichende Regelungen trifft. Dazu 

haben z.B. die meisten benediktinischen 

Kongregationen Vorsorge in ihren Sat-

zungen getroffen, wie die folgenden 

Beispiele zeigen:

• Bayerische Kongregation, Satzungen 

Nr. 147: „Vorhandene Vermögens-

werte fallen der Kongregation zu, 

sofern nicht besondere Rechtsver-

hältnisse oder das Generalkapitel 

überhaupt anders über die Rechts-

nachfolge des betroff enen Klosters 

entscheidet.“

• Österreichische Kongregation, Sat-

zungen Nr. 14: „Über die Rechts-

nachfolge eines aufgehobenen selb-

ständigen Klosters befindet das 

Generalkapitel.“

• Kongregation von St. Ottilien, Kons-

titutionen Nr. 18: „Das Eigentum ei-

nes aufgehobenen selbständigen 

Klosters fällt der Kongregation, das 

eines abhängigen Hauses dem Mut-

terkloster oder im Fall eines der Kon-

gregation unmittelbar unterstehen-

den Hauses der Kongregation zu, 

unbeschadet eines unter Umständen 

bestehenden Stifter- oder Geberwil-

lens oder wohlerworbener Rechte 

Dritter.“

• Schweizerische Kongregation, Sat-

zungen Nr. 20: „Die Güter eines auf-

gehobenen selbständigen Klosters 
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fallen an die Schweizer Benedikti-

nerkongregation, welche jedoch die 

Rechte Dritte und den Stifterwillen 

beachten muss.“

Als sinnvoll ist es zu erachten, dass 

Kongregationen oder Föderationen in 

ihrem Eigenrecht verankern, dass bei 

der Aufhebung eines selbständigen 

Klosters das Vermögen an die Kongre-

gation fällt. Das ist m.E. sachgerecht, da 

die weitere Versorgung der Mitglieder 

des aufgehobenen Konventes zu den 

Aufgaben der Kongregation zählt, bzw. 

der in ihnen zusammengeschlossenen 

einzelnen Klöstern. Als zu überdenken-

de Alternative besteht die Möglichkeit, 

dass das verbleibende Institutsvermö-

gen bei Auflösung auf jene Klöster 

aufgeteilt wird, die die verbliebenen 

Institutsmitglieder in ihre Gemeinschaf-

ten aufnehmen, oder aber das Solidar-

werk der Orden22 als Begünstigter in der 

Satzung eines Institutes ausgewiesen 

ist, soweit eine Gemeinschaft diesem 

beigetreten ist. 

3.4 Aufl ösung eines Nonnenklosters 
sui iuris (c. 616 § 4 CIC)23

Die Aufhebung eines Nonnenklosters 

sui iuris allein durch den Apostolischen 

Stuhl erklärt sich daraus, dass gemäß c. 

609 § 2 CIC der Apostolische Stuhl auch 

schon für die Errichtung eines Nonnen-

klosters zusätzlich seine Erlaubnis ge-

ben muss. Während bei der Aufhebung 

des einzigen Klosters eines Instituts es 

dem Apostolischen Stuhl zusteht, über 

das Vermögen zu verfügen, sind bei der 

Aufhebung eines Nonnenklosters sui 

iuris dagegen die Vorschriften der Kon-

stitutionen hinsichtlich des Vermögens 

zu beachten.

3.5 Schließung und Entwidmung von 
Klosterfriedhöfen

Im Rahmen der kirchenrechtlichen 

Bestimmungen zur Auflösung eines 

Klosters soll am Rande eine Thema-

tik gestreift werden, die sich bei der 

Veräußerung von Ordensimmobilien 

stellen kann. Was geschieht mit einem 

ordenseigenen Friedhof, wenn die Ge-

meinschaft die Absicht hat, das Grund-

stück zu veräußern bzw. anderweitig zu 

nutzen?

Der kirchliche Gesetzgeber bietet nur 

wenige grundlegende Normen über 

die Friedhöfe (cc. 1240-1243 CIC), da 

die allgemeinen kirchenrechtlichen 

Bestimmungen über die Heiligen Orte24 

auf sie Anwendung finden und der 

jeweilige Eigentümer für die Wahrung 

der Ordnung auf dem Friedhof, insbe-

sondere hinsichtlich Schutz und Pfl ege 

ihres sakralen Charakters, eine eigene 

Friedhofsordnung zu erlassen hat. Die 

Katholische Kirche und ihre juristi-

schen Personen wie Kirchengemeinden, 

Kirchenstiftungen oder Ordensinsti-

tute sind berechtigt, eigene Friedhöfe 

anzulegen oder auch zu schließen, 

wobei die jeweiligen staatlichen Bestat-

tungsgesetze zu berücksichtigten sind. 

Während durch die Ankündigung einer 

Schließung in einem ersten Schritt die 

Möglichkeit weiterer Bestattungen aus-

geschlossen wird, geht durch eine Ent-

widmung die Eigenschaft des Friedhofs 

als Ruhestätte der Toten verloren.25

So regelt z.B. § 3 Abs.1 Bestattungs-

gesetz NRW, dass Friedhöfe ganz oder 

teilweise geschlossen werden können, 

aber die völlige oder teilweise Ent-

widmung nur zulässig ist, wenn der 

Friedhofsträger für Grabstätten, deren 

Grabnutzungszeit noch nicht abgelau-
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den, WEeNN Sämtliche Ruhezeiten (Art ere ın Verbindung mi1t SCEINemM Kapitel

€es abgelaufen SINdA. NECNNEN. S1e Sind diejenigen, Ae Ae
DIe Entwıdmung, OQie ufkün- ulnebun des Klosters melsten
digung der Zweckbestimmung des hbetreffen wIrd und OQıe OQıe Schwlier1g-
Grundstücks als Begräbnisstätte, obliıegt keiten des täglichen Lebens ehesten
der Ordensgemeinschaft als Fredcdhofs- schen hbzw. schen könnten. Eın real1s-
betreiber, OQıe ın Qeser Hinsıicht keiner UOscher 1C auf Oie Alterspyramide,
Genehmigungspflichtung urc Ce1nNe enlende Eintrnittszahlen Oder dIie Bılanz
welıltere kiırchliche Behörde unterliegt.“ der Gemeinschaft wıird sens1ibel für
egenüber den Öffentlichen tellen OQıe /7ukunft des Klosters machen. Miıt
besteht, WI1Ie schon JESaST, e1ine Än- Ce1iner Tachlichen Begleitung könn-
kündigungspflicht he] der zuständigen der Konvent ach e1ner längeren
Bezirksreglerung. Reflexions- und Entscheidungsphase

den Beschluss fassen, AQass W für AIie UQ LIEJUSLUTIXUD
Antragsrecht und die Durch- Gemeinschaft keinen Bestand S1bt und

Wege e1ner ufösun: eiInzuleiten SINd.run der Auflösung“‘ Kontakte ZU „Gründungskloster” Oder
Dem Verfahren ZU!r uInebun C1INES In- Östern der Kongregation hbzw. FO-

deraton scheinen enkbar Ihe Übertra-Yıtuts des gewelhten Lebens hzw. CE1INES
selbständigen Hauses 1st Sicherlich en Sung der Professgelübde ın Ce1INES Qieser
langer und InNtensıver Entscheidungs- Klöster kann FEFnde des e  €s stehen,
und Keflex10onsprozess vorgeschaltet, und Hnanzılelle Kegelungen können DE-
obh en NSTUTU — Kloster sıch och selhst rToffen werden, dIie lhrerseıts 11UrTr och
personell Oder MNnanzıell tragen kann Uurc Qas römIische Aufhebungsdekret
oder C1INe uInebun Sinnvoll erschemmt. bestätigt werden mussten
Gerade Alese vorbereitende asSe 1st
rechtlich niıcht hinreichend geordnet Das Kapitel H710 einzelne Mitglieder
und leicht Miıssstimmungen des betroffenen Klosters:
zwıschen hbetroffenen Gemeinschaften FEıne InıNnhatıve allein urc Qas Kapıl-
und verantwortlichen kırc  ıchen Stel- tel e1Nes Kloster Oder Uurc einzelne
len Mitglieder 1st kaum enkbar, Qa ach
Hs krstallisiert sich ın AMeser Entsche1- der klösterlichen Verfassung 1in WIl-
dungsphase Qie ra heraus: Wem lensbildungsprozess Innerhalh e1NEes
kommt dQas Antragsrecht ZU!T Einleitung Osters nıcht ohne den Oberen regulär
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fen ist, gleichwertige Grabstätten anlegt 

und Umbettungen ohne Kosten für die 

Nutzungsberechtigten durchführt (Art. 

3 Abs. 2 BestG NRW). Eine ähnliche 

Regelung gibt es im bayerischen Be-

stattungsgesetz: Gemäß Art. 11 BestG 

hat der Friedhofsträger zwar das Recht 

der Schließung, muss dabei bestehende 

Grabnutzungsrechte wahren. Der Fried-

hof darf aber erst dann entwidmet wer-

den, wenn sämtliche Ruhezeiten (Art. 

10 BestG) abgelaufen sind. 

Die Entwidmung, d.h. die Aufkün-

digung der Zweckbestimmung des 

Grundstücks als Begräbnisstätte, obliegt 

der Ordensgemeinschaft als Friedhofs-

betreiber, die in dieser Hinsicht keiner 

Genehmigungspflichtung durch eine 

weitere kirchliche Behörde unterliegt.26 

Gegenüber den öffentlichen Stellen 

besteht, wie schon gesagt, eine An-

kündigungspfl icht bei der zuständigen 

Bezirksregierung.

4. Antragsrecht und die Durch-
führung der Aufl ösung27

Dem Verfahren zur Aufhebung eines In-

stituts des geweihten Lebens bzw. eines 

selbständigen Hauses ist sicherlich ein 

langer und intensiver Entscheidungs- 

und Reflexionsprozess vorgeschaltet, 

ob ein Institut / Kloster sich noch selbst 

personell oder fi nanziell tragen kann 

oder eine Aufhebung sinnvoll erscheint. 

Gerade diese vorbereitende Phase ist 

rechtlich nicht hinreichend geordnet 

und führt leicht zu Missstimmungen 

zwischen betroff enen Gemeinschaften 

und verantwortlichen kirchlichen Stel-

len.

Es kristallisiert sich in dieser Entschei-

dungsphase die Frage heraus: Wem 

kommt das Antragsrecht zur Einleitung 

eines Aufl ösungsprozesses zu? Da dies 

im Rahmenrecht nicht geregelt ist, 

erscheinen mir generell für die Beant-

wortung dieser Frage folgende Gremien 

und Personen im ordensinternen bzw. 

diözesanen Bereich denkbar:

a) Der Obere und das Kapitel des betrof-
fenen Klosters:
An erster Stelle ist sicher der zuständige 

Obere in Verbindung mit seinem Kapitel 

zu nennen. Sie sind diejenigen, die die 

Aufhebung des Klosters am meisten 

betreff en wird und die die Schwierig-

keiten des täglichen Lebens am ehesten 

sehen bzw. sehen könnten. Ein realis-

tischer Blick auf die Alterspyramide, 

fehlende Eintrittszahlen oder die Bilanz 

der Gemeinschaft wird sensibel für 

die Zukunft des Klosters machen. Mit 

Hilfe einer fachlichen Begleitung könn-

te der Konvent nach einer längeren 

Reflexions- und Entscheidungsphase 

den Beschluss fassen, dass es für die 

Gemeinschaft keinen Bestand gibt und 

Wege einer Aufl ösung einzuleiten sind. 

Kontakte zum „Gründungskloster“ oder 

zu Klöstern der Kongregation bzw. Fö-

deration scheinen denkbar. Die Übertra-

gung der Professgelübde in eines dieser 

Klöster kann am Ende des Weges stehen, 

und fi nanzielle Regelungen können ge-

troff en werden, die ihrerseits nur noch 

durch das römische Aufhebungsdekret 

bestätigt werden müssten.

b) Das Kapitel bzw. einzelne Mitglieder 
des betroff enen Klosters:
Eine Initiative allein durch das Kapi-

tel eines Kloster oder durch einzelne 

Mitglieder ist kaum denkbar, da nach 

der klösterlichen Verfassung ein Wil-

lensbildungsprozess innerhalb eines 

Klosters nicht ohne den Oberen regulär 



durchgeführt und e1iner Entscheidun notwendig, richtet der Abtpräses en
zugeführt werden kann. Das SC  1e entsprechenden Gesuch den ApOosto-
ahber nıcht Oie Möglic  el AdUS, AQass Ischen u dem zusumMmMende Oten
einzelne Mitglieder Qie drängenden des Generalkapitels und des hbetroffenen
Uh erlebensfragen e1iner Gemeinschaft Konventkapitels beizufügen SINa AÄAn-
Innerhalhb des apıtels tellen und einen gesichts des Wortlauts Qleser Bestim-
entsprechenden Tra den Überen, mung wırd INan W dem Präses niıcht
dQas en107a Oder 1m Rahmen e1iner ka- verwehren können, den vorausgehen-
nonıiıschen Vısıtathon einbringen. den Entscheidungsprozeß eiInNZzuUleIiten.

C} Das Generalkapıitel Ceiner Kongregatı- d} Die Föderationsversammiung C1inNer
H710 der Prases Förderation H710 Adie Präsidentin:

E1ın Antragsrecht ZU!r ulhnhebun Ce1INEeSs Ihe rechtliche ompetenz Ce1iner Födera-
selbständigen Klosters hzw. ZUr FEI1N- UuonNsversammlung und Ihrer Präsiden-
eitung e1INESs Entscheidungsprozesses un dQdarf ın keinem mıt den
kann sicher dem Generalkapıte Ce1ner beschrnebenen Kegelungen innerhalhb
Kongregatıion als höchster AÄAutorıität e1ner Kongregatıon verwechselt WT -

ema Q,31 ( IC zugesprochen WT - den IIe Föderatlon 1st allein der fu-
den e1ine Aufgabe 1st 0S VOT allem, dQas Ssammenschluss mehrerer selbständiger
ın H/ ( IC beschnebene Erbgut des Nonnenklöster e1iner losen (jemeın-
Insttuts schützen und C1Ne Ad1esem schaft, welche Ae Unabhängigkeıit der
entsprechende Erneuerung [ördern, eEiINzelInen Klöster nicht aufhebt, S(}[11-—

den höchsten Oberen wählen, wıch- dern S1P 11UTr e1ner gegenseltlgen
tıgere Angelegenheiten behandeln verbindet. Ihe Jeweillige AÄAutonomle des
und Normen erlassen, denen alle Einzelklosters hbleihbt ewahrt. Innerhalb
gehorchen en FEıne entsprechende Qieser Struktur wırd ( schwer se1nN, &e1iNe
Orm hat z B AIie Schweizerische Be- Verantwortun der anderen für einen
nediktinerkongregation ın Nr. Ihrer hbetroffenen Konvent un Qamıt Qie
Satzungen erlassen. Eın Kongregatl- Einleitung Ce1INES Keflex1onsprozesses
onskapıtel kann ach vorheriger Rück- legitimleren.
sprache m1t dem Diözesanbischof 1in
selbständiges Kloster aufheben, SOfern e} Der Abtprimas:

Ihe atuten der Benediktinischen KONn-der zuständige Aht mi1t Zusummung
des apıtels dQas EinverständnIıs föderation raumen z B dem Abtprimas
rklärt hat: andernfalls 1st Oie dQas ec ZU!T Vısıtatlon Ce1INEes Klosters
Zustimmung des Apostolischen tuhles e1n, dQas der Konföderation angehört
erforderlic Denkhbar 1st, AQass der Präses (Lex roprıa 46) Als rgebni1s e1ıner
e1iner Kongregatıon SC1IN Antragsrecht Vısıtation 1st enkbar, Qass CT dem
ın Verbindung m1t dem Generalkapıitel Generalkapitel hbzw. dem Präses der
und dem hbetroffenen Konvent wahr- hbetreffenden Kongregatıon Oie
Nımım In Nr. 14/ der Satzungen der uInebun des hbetroffenen Klosters
Bayerischen Benediktinerkongregation vortra hbzw. e1ine Empfehlung AUS-

1st NnNOrTMEer „Wird gegebenenfTalls OQıe pricht Klöster, dIie der Konföderatlion
konsoziulert SINd, un Ale ach demuInebun C1INES selbständiıgen Osters60

durchgeführt und einer Entscheidung 

zugeführt werden kann. Das schließt 

aber nicht die Möglichkeit aus, dass 

einzelne Mitglieder die drängenden 

Überlebensfragen einer Gemeinschaft 

innerhalb des Kapitels stellen und einen 

entsprechenden Antrag an den Oberen, 

das Seniorat oder im Rahmen einer ka-

nonischen Visitation einbringen.

c) Das Generalkapitel einer Kongregati-
on bzw. der Präses:
Ein Antragsrecht zur Aufhebung eines 

selbständigen Klosters bzw. zur Ein-

leitung eines Entscheidungsprozesses 

kann sicher dem Generalkapitel einer 

Kongregation als höchster Autorität 

gemäß c. 631 CIC zugesprochen wer-

den. Seine Aufgabe ist es vor allem, das 

in c. 578 CIC beschriebene Erbgut des 

Instituts zu schützen und eine diesem 

entsprechende Erneuerung zu fördern, 

den höchsten Oberen zu wählen, wich-

tigere Angelegenheiten zu behandeln 

und Normen zu erlassen, denen alle zu 

gehorchen haben. Eine entsprechende 

Norm hat z.B. die Schweizerische Be-

nediktinerkongregation in Nr. 19 ihrer 

Satzungen erlassen. Ein Kongregati-

onskapitel kann nach vorheriger Rück-

sprache mit dem Diözesanbischof ein 

selbständiges Kloster aufheben, sofern 

der zuständige Abt mit Zustimmung 

des Kapitels zuvor das Einverständnis 

erklärt hat; andernfalls ist zuvor die 

Zustimmung des Apostolischen Stuhles 

erforderlich. Denkbar ist, dass der Präses 

einer Kongregation sein Antragsrecht 

in Verbindung mit dem Generalkapitel 

und dem betroffenen Konvent wahr-

nimmt. In Nr. 147 der Satzungen der 

Bayerischen Benediktinerkongregation 

ist normiert: „Wird gegebenenfalls die 

Aufhebung eines selbständigen Klosters 

notwendig, so richtet der Abtpräses ein 

entsprechenden Gesuch an den Aposto-

lischen Stuhl, dem zustimmende Voten 

des Generalkapitels und des betroff enen 

Konventkapitels beizufügen sind.“ An-

gesichts des Wortlauts dieser Bestim-

mung wird man es dem Präses nicht 

verwehren können, den vorausgehen-

den Entscheidungsprozeß einzuleiten.

d) Die Föderationsversammlung einer 
Förderation bzw. die Präsidentin:
Die rechtliche Kompetenz einer Födera-

tionsversammlung und ihrer Präsiden-

tin darf in keinem Falle mit den zuvor 

beschriebenen Regelungen innerhalb 

einer Kongregation verwechselt wer-

den. Die Föderation ist allein der Zu-

sammenschluss mehrerer selbständiger 

Nonnenklöster zu einer losen Gemein-

schaft, welche die Unabhängigkeit der 

einzelnen Klöster nicht aufhebt, son-

dern sie nur zu einer gegenseitigen Hilfe 

verbindet. Die jeweilige Autonomie des 

Einzelklosters bleibt gewahrt. Innerhalb 

dieser Struktur wird es schwer sein, eine 

Verantwortung der anderen für einen 

betroffenen Konvent und damit die 

Einleitung eines Refl exionsprozesses zu 

legitimieren.

e) Der Abtprimas:
Die Statuten der Benediktinischen Kon-

föderation räumen z.B. dem Abtprimas 

das Recht zur Visitation eines Klosters 

ein, das der Konföderation angehört 

(Lex propria 46). Als Ergebnis einer 

Visitation ist denkbar, dass er dem 

Generalkapitel bzw. dem Präses der 

betreffenden Kongregation die Bitte 

um Aufhebung des betroff enen Klosters 

vorträgt bzw. eine Empfehlung aus-

spricht. Klöster, die der Konföderation 

konsoziiert sind, und die nach dem 



Urteil des tuhles keine Aussıicht ES Cnden sıch abher 1m ec keine
auf en welteres Blühen bleten, können näheren gesetzlichen bBestimmungen,
den Kat des tprimas erbıtten Normae WerTr OQıe ulnebun Ce1INEeSs Klosters VOT

de ( onsoclatllone Nr. 17d) IIe Praxıs ()rt durchzuführen hat Ohne Ce1inNne 1
zeIgt, AQass der Abtprimas ın ere Aufhebungsdekret CITO  e Ernennung
nicht m1t den einzelnen Klöstern der Ce1INEeSs Verantwortlichen hleibt Qas De-
Konföderation ın e1nem SOIC kret unvollständıg. Als Verantwortlhche
Gedankenaustausch steht, Qass CT DE- erscheinen enkbar der isherige ere,
e1gnete Maßnahmen einleiten Oder Sar der Präases Ce1iner Kongregation hbzw. Ae
begleiten kann. PräsıdenUun e1iner Föderatlon, en e1gens

bestimmiter ONcC — C1INe ONnNe oder
Der Diözesanbischof H710 der B1- der zuständige Diözesanbıischof. Ihe Be-

schöfliche Beauftrage FÜr Aas betroffene neENNUNGS des Diözesanbischofs scheint
Kloster 1 e1INESs selbständigen Klosters
Eın Antragsrecht oder e1iNe Inıhnatıve S11 1UNS Sinnvoll, Qa en Oolches Klos-
des Di6özesanbischofs hbzw. des Bischöf- ter ach 615 ( IC SC1INer „Desonderen
liıchen Beauftragten LÜr dQas hbetroffene ufsicht  66 an vertraut 1St, auch WEnnn Ae
Kloster 1sT rechtlich 11UTr eingeschränkt notwendigen Schritte ın der Prax1]s VOT

Tfeststellbar. Eıne Inınhabıve als ıhm nıcht Adurchzuführen SC1IN werden.
Oie verantwortlichen Oordensinternen Der Bischof wIrd C1Ne VO  — ı1hm Y
ersonen und Instıtubonen Prüfung schledene Person (z.B Bischofsvikar ür
der rage, H 1in Kloster och welter- die rden, Generalvıikar 0.a.) m1t der
hbestehen kann, Qüurfte kırchenrechtlich Durchführung der uInebun heauftra-
keine edenken hervorrufen. Geht OQıe gen und sich C1INe regelmäßige Bericht- UQ LIEJUSLUTIXUD
InıhaUve des 1SCHNOIS über den bloßen erstattung erbıtten.
Hınwels hinaus, S£1 Qaran er1ınN-
NCI, AQass OQıe egelun: des 0916 Staatliıche Formen der
( IC abgesehen VO  — e1ner Konsultation
den Diö6zesanbıischof SC1INE Inınatıve Auflösung
nıcht erwähnt. Unbenommen bleibt ( In Deutschland hbestehen OQıe Institute
dem Diözesanbischof, offenkundige des gewelhten Lebens nıcht 11UTr als
Missstände innerhal e1NEes Klosters Kechtsperson 1m kırchenrechtlichen
der zuständigen Kongregation hbeim inne, sondern auch als Juristische Per-

melden, und Aufklärung 1 ınne des Ziilrechts el
werden derzeIit unterschledenhıtten. Ebenfalls ungeklärt hbleiht

he]l den Kegelungen für OQıe uflösun Insutute, he] denen dIie zı vilrechtliche
VO  — Instituten des gewelhten Lebens Kechtspersönlichkeıit unmıttelbar AUS

Ale weltere Durchführung e1ner he- der kiırchenrechtlichen (z.B he]l
schlossenen uInebung. IIe VO  — der der Körperschaft des Öffentlichen
zuständiıgen römiıschen Autorıtät Rechts)
getroffene Entscheidung, e1in Kloster und dlejenıgen, he] denen nehben der
SU1 1UNMNS werde Oder S £1 aufgehoben, kiırchenrechtlichen Kechtspersönlich-
1st unvollständiıg ohne nachvollzieh- keıt eıgene zıvıle Kechtsträger heste-
hare Durchführungsbestimmungen. hen (z.B eingetragener Verein)
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Urteil des Hl. Stuhles keine Aussicht 

auf ein weiteres Blühen bieten, können 

den Rat des Abtprimas erbitten (Normae 

de Consociatione Nr. 17d). Die Praxis 

zeigt, dass der Abtprimas in aller Regel 

nicht mit den einzelnen Klöstern der 

Konföderation in einem solch engen 

Gedankenaustausch steht, dass er ge-

eignete Maßnahmen einleiten oder gar 

begleiten kann. 

f) Der Diözesanbischof bzw. der Bi-
schöfl iche Beauftrage für das betroff ene 
Kloster:
Ein Antragsrecht oder eine Initiative 

des Diözesanbischofs bzw. des Bischöf-

lichen Beauftragten für das betroff ene 

Kloster ist rechtlich nur eingeschränkt 

feststellbar. Eine Initiative als Bitte an 

die verantwortlichen ordensinternen 

Personen und Institutionen um Prüfung 

der Frage, ob ein Kloster noch weiter-

bestehen kann, dürfte kirchenrechtlich 

keine Bedenken hervorrufen. Geht die 

Initiative des Bischofs über den bloßen 

Hinweis hinaus, so sei daran zu erin-

nern, dass die Regelung des c. 616 § 1 

CIC abgesehen von einer Konsultation 

den Diözesanbischof seine Initiative 

nicht erwähnt. Unbenommen bleibt es 

dem Diözesanbischof, offenkundige 

Missstände innerhalb eines Klosters 

der zuständigen Kongregation beim Hl. 

Stuhl zu melden, und um Aufklärung 

zu bitten. Ebenfalls ungeklärt bleibt 

bei den Regelungen für die Aufl ösung 

von Instituten des geweihten Lebens 

die weitere Durchführung einer be-

schlossenen Aufhebung. Die von der 

zuständigen römischen Autorität 

getroffene Entscheidung, ein Kloster 

sui iuris werde oder sei aufgehoben, 

ist unvollständig ohne nachvollzieh-

bare Durchführungsbestimmungen. 

Es finden sich aber im Recht keine 

näheren gesetzlichen Bestimmungen, 

wer die Aufhebung eines Klosters vor 

Ort durchzuführen hat. Ohne eine im 

Aufhebungsdekret erfolgte Ernennung 

eines Verantwortlichen bleibt das De-

kret unvollständig. Als Verantwortliche 

erscheinen denkbar der bisherige Obere, 

der Präses einer Kongregation bzw. die 

Präsidentin einer Föderation, ein eigens 

bestimmter Mönch / eine Nonne oder 

der zuständige Diözesanbischof. Die Be-

nennung des Diözesanbischofs scheint 

im Falle eines selbständigen Klosters 

sui iuris sinnvoll, da ein solches Klos-

ter nach c. 615 CIC seiner „besonderen 

Aufsicht“ anvertraut ist, auch wenn die 

notwendigen Schritte in der Praxis von 

ihm nicht durchzuführen sein werden. 

Der Bischof wird eine von ihm unter-

schiedene Person (z.B. Bischofsvikar für 

die Orden, Generalvikar o.a.) mit der 

Durchführung der Aufhebung beauftra-

gen und sich eine regelmäßige Bericht-

erstattung erbitten. 

5. Staatliche Formen der 
Aufl ösung

In Deutschland bestehen die Institute 

des geweihten Lebens nicht nur als 

Rechtsperson im kirchenrechtlichen 

Sinne, sondern auch als juristische Per-

sonen im Sinne des Zivilrechts. Dabei 

werden derzeit unterschieden 

• Institute, bei denen die zivilrechtliche 

Rechtspersönlichkeit unmittelbar aus 

der kirchenrechtlichen folgt (z.B. bei 

der Körperschaft des öffentlichen 

Rechts) 

• und diejenigen, bei denen neben der 

kirchenrechtlichen Rechtspersönlich-

keit eigene zivile Rechtsträger beste-

hen (z.B. eingetragener Verein). 



Der Gesetzgeber SC1INEeTSEITS macht keine zweck entsprechende Nutzung für S1E
orgaben, W he] der uflösun CE1INES iinden, gerade WEeNnN Ae Zelt drängt
Vereıiıns dQas Vereinsvermögen ufällt, und OAie uflösun C1INEeSs Institutes näher
sSOoNdern beschreıibt ın RGB Sanz rückt Fıne ro und schr schmerz-
allgemein OQıe urc dQas (1eselz einNnge- 1C Herausforderung 1st Qie Qamıt
aumten Möglichkeiten. Miıt der uflö- verbundene ra ach der /Zukunft der
SunNg des Vereins oder der Entzlehung eigenen bısher unterhaltenen erke, Ae
der Kechtsfähigkeit Qas ermögen or 7ukunft der Arbeitnehmer

Ae ın der Satzung bestmmten Per- e1ner Ordenseinrnichtung und möglıicher
(S Abs BGB) Ahs eröffnet Anstellungsträger. „DIe hnehin

aber dem erein Uurc Qas Satzungs- schwierigen Sachentscheidungen ın
recht OQıe Möglic  e1  . AQass OQıe Anfall- Ad1esem Bereich werden och adurch
berechtigten Uurc Beschluss der MIıt- erschwert, AQass S1E mi1t vIelen eMOT1-
gliederversammlun Oder C1INEeSs anderen onalen Bindungen einhergehen: der
Vereinsorgans bestimmt werden. Ist der Schwierigkeılt, Qas eigene Lebenswerk
WRecC des Vereiıns nıcht auf einen WITT- loszulassen „  eın Krankenhaus, für
schaftlichen Geschäftshbetneh gerichtet, Qas ich CIn en lang Qa War Jag und

kann Oie Mitgliederversammlung Na der ra der OrdensidenOUtät
auch ohne C1Ne solche Vorschnft dQas (gegründet (ür Krankenpflege; ErTZIeE-
ermögen e1iner OÖffentlichen 1  un hung USW.) und natürlich dem anO-
Oder Anstalt zuweısen. Letztlich regelt L1HNEeN des Veränderungswiderstands, den
Ahbhs den Fall, AQass dQas ermögen, INan jJedem andel 1mMmMer N-
SO fern &e1iNe Bestimmung über den AÄAn- stellt en Bekenntnissen ZU Jrotz,
Tallsberechtigten e OQıe ZU!T ZeıIlt Aass I1Nan etiwas verändern mMUSSe, ass)
der uflösun oder der Entzlehung ( WIE hbısher nıcht mehr weltergehen
der Kechtspersönlichkeıit vorhandenen könne, hätte I1Nan eigentlich gerNne, Qass

es hbeiım Alten bliehbe‘“ er olltenMitglieder eichen Teilen d WEeNnN

der erein ach der Satzung ausschließ- Ae instıtutse1igenen Leıtungsorgane sich
ıch den Interessen SC1INer Mitglieder Irühzeltig m1t Adilesen Fragen AaUSEINAN-
diente, anderenfalls den Fiskus des dersetzen, solange en NSUTU och enT-
Bundesstaates, ın dessen Geblet der Ver- scheidungs- und handlungsfähl 1sT und
en SeEINeN S1117 hatte über Ae anstehenden Fragen zukunfts-

OTMeNTHert entscheiden vermag. Denk-

Gestaltungsmöglichkeiten der har erscheint IMIr 1ler Ae Möglic  e1  .
ın Rahmen der kanonıischen VısıtatonIrühzeıtigen Rechtsnachfolge und der m1t ihr verbundenen Fınanz-

MIıt der Existenzirage secht die or vısıtanon> OAie Bestandsfrage Uurc OAie
einher, WIE INan m1t den vorhandenen Vısıtatoren tellen lassen, sohald
Immobihlen e1ner Niederlassun: oder E1-— z B en VO Generalkapıitel festgelegter
NICSs Institutes umgeht, dIie I1Nan erhalten und bestummter Altersdurchschnit der
IHNUSS, m1t denen I1Nan abher nıchts VCI- Institutsmitglieder erreicht 1st Oder Ae
dienen kann. 1elfac 1st ( schwer, Ja NnanzIlelle Absicherun der Mitglieder
Oft unmöglıch, einen Käufer Oder auch nıcht mehr gewährleistet werden kann.

S 11UrTr &e1iNe dem 1Ttungs- Oder Spender- Fıne Verankerung ın den Konstiitubonen62

Der Gesetzgeber seinerseits macht keine 

Vorgaben, wem bei der Aufl ösung eines 

Vereins das Vereinsvermögen zufällt, 

sondern beschreibt in § 45 BGB ganz 

allgemein die durch das Gesetz einge-

räumten Möglichkeiten. Mit der Aufl ö-

sung des Vereins oder der Entziehung 

der Rechtsfähigkeit fällt das Vermögen 

an die in der Satzung bestimmten Per-

sonen (§ 45 Abs. 1 BGB). Abs. 2 eröff net 

aber dem Verein durch das Satzungs-

recht die Möglichkeit, dass die Anfall-

berechtigten durch Beschluss der Mit-

gliederversammlung oder eines anderen 

Vereinsorgans bestimmt werden. Ist der 

Zweck des Vereins nicht auf einen wirt-

schaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtet, 

so kann die Mitgliederversammlung 

auch ohne eine solche Vorschrift das 

Vermögen einer öff entlichen Stiftung 

oder Anstalt zuweisen. Letztlich regelt 

Abs. 3 den Fall, dass das Vermögen, 

sofern eine Bestimmung über den An-

fallsberechtigten fehlt, an die zur Zeit 

der Auflösung oder der Entziehung 

der Rechtspersönlichkeit vorhandenen 

Mitglieder zu gleichen Teilen fällt, wenn 

der Verein nach der Satzung ausschließ-

lich den Interessen seiner Mitglieder 

diente, anderenfalls an den Fiskus des 

Bundesstaates, in dessen Gebiet der Ver-

ein seinen Sitz hatte.

6. Gestaltungsmöglichkeiten der 
frühzeitigen Rechtsnachfolge

Mit der Existenzfrage geht die Sorge 

einher, wie man mit den vorhandenen 

Immobilien einer Niederlassung oder ei-

nes Institutes umgeht, die man erhalten 

muss, mit denen man aber nichts ver-

dienen kann. Vielfach ist es schwer, ja 

oft unmöglich, einen Käufer oder auch 

nur eine dem Stiftungs- oder Spender-

zweck entsprechende Nutzung für sie 

zu fi nden, gerade wenn die Zeit drängt 

und die Aufl ösung eines Institutes näher 

rückt. Eine große und sehr schmerz-

liche Herausforderung ist die damit 

verbundene Frage nach der Zukunft der 

eigenen bisher unterhaltenen Werke, die 

Sorge um Zukunft der Arbeitnehmer 

einer Ordenseinrichtung und möglicher 

neuer Anstellungsträger. „Die ohnehin 

schwierigen Sachentscheidungen in 

diesem Bereich werden noch dadurch 

erschwert, dass sie mit vielen emoti-

onalen Bindungen einhergehen: der 

Schwierigkeit, das eigene Lebenswerk 

loszulassen („Mein Krankenhaus, für 

das ich ein Leben lang da war – Tag und 

Nacht!“), der Frage der Ordensidentität 

(gegründet für Krankenpflege; Erzie-

hung usw.) und natürlich dem Phäno-

men des Veränderungswiderstands, den 

man jedem Wandel immer entgegen-

stellt: allen Bekenntnissen zum Trotz, 

dass man etwas verändern müsse, (dass) 

es so wie bisher nicht mehr weitergehen 

könne, hätte man eigentlich gerne, dass 

alles beim Alten bliebe.“28 Daher sollten 

die institutseigenen Leitungsorgane sich 

frühzeitig mit diesen Fragen auseinan-

dersetzen, solange ein Institut noch ent-

scheidungs- und handlungsfähig ist und 

über die anstehenden Fragen zukunfts-

orientiert zu entscheiden vermag. Denk-

bar erscheint mir hier die Möglichkeit, 

in Rahmen der kanonischen Visitation 

und der mit ihr verbundenen Finanz-

visitation29 die Bestandsfrage durch die 

Visitatoren stellen zu lassen, sobald 

z.B. ein vom Generalkapitel festgelegter 

und bestimmter Altersdurchschnitt der 

Institutsmitglieder erreicht ist oder die 

fi nanzielle Absicherung der Mitglieder 

nicht mehr gewährleistet werden kann. 

Eine Verankerung in den Konstitutionen 



garantıert, AQass en Konvent Oder C1INe Oder C1iNe sonstige zıvıle Rechtsform
Institutsle1tung sıch AQi1esen Fragen ın GmbH** GG mbH ('0 e. V seht,
überschaubaren Abständen tellen I11USS Qas Patnmonium des Insttutes
und Ihnen nıcht m1t Scheinargumenten fortzuführen oder dem SUfterwillen DE-
AUS dem Weg e  cn kann. Der Rahmen recht werden.?
der Vısıtatlonen würde Oie Möglich-
keit bleten, OQıe A1öÖzesanen tellen mi1t Vorsorge- und etreuungs-der Sıtuatllon e1NEes Ordensinstitutes vollmachten für Ordensmitglie-machen un mi1t Ihnen
ach Nnanzlellen Gestaltungsmöglich- der
keiten Oder e1nem Irägerwechsel hel In vIelen Lebensbereichen 1st C1INe weIıt-
den Institutswerken suchen. /fu den sichtige OrSorge selhstverständlich
Gestaltungsmöglichkeiten der Tühzel- DIe nNnacC  altıge Vermögensbildung
1  en Kechtsnachfolge ehören sowochl und Einkommenssicherung SOWI1E 1in
AIie verschledenen Möglichkeiten der kompakter Versicherungsschutz werden
Zusammenlegungen VO  — ordensrecht- VO  — Ordensangehörigen als hbesonders
lıchen Instıtutonen, OQıe fus10 und wichtig erkannt, Irühze1lt1g edacht
Ae UNLO vgl H87 CIC), als auch dIie und ach indıviduellen Bedürfnissen
Vermögensübertragung ausgeglie- und Möglichkeiten der Insttute SeErE-
derte Kechtsträger ach dem staatlıchen gelt. Vergessen wIrd häufig Ae Gefahr,
Recht.” urc C1Ne unvorhergesehene Erkran-
Das Vermögensrecht des ( IC nthält kung Ooder einen scchweren Unfall ın
keine explizite Kegelungen über mMÖöS- OQıe Lage kommen, persönliche AÄAn-
1C Ausgliederungen VO Tejlen gelegenheiten nıcht mehr selhst regeln UQ LIEJUSLUTIXUD
des Institutsvermögens ın staatlıche können. Andere Fragen erlangen
Rechtsformen, den Fortbestan plötzlich exIstenzielle Bedeutung: Wer

handelt und entscheidet für mich? WerCe1NESs hbestimmten Apostolatswerkes
der Gememinschaft, e1ıner Schule Oder AUS der Gemeinschaft dafür, Qass
CE1INES bısher getragenen Krankenhauses meine persönlichen Wünsche und Ent-

sichern.?) ES esteht e1iNe SCWISSE scheidungen berücksichtigt werden und
Offenheit „Mehrere sollde TUN! VCI- ere nıcht über den eigenen Kopf hın-
mogen AIie Wahl Ce1ner Ausgliederun weg entscheiden? Wer entscheidet he]
nahelegen, WIE insbes. wiıirtschaftliche, Üperationen und mediziniıschen Mall-
betriebsorganisatorische, handels- und nahmen? 1ese und vIele andere Fragen

tellen sich und mMmUusSsSsen VO  — Drittengesellschaftsrechtliche, steuerrechtliche,
arbeitsrechtliche und niıcht zuletzt Qas gelöst werden. In derewerden sich
grundlegende Interesse der rche, Ärzte, SsOfern keine ausctücklichen AÄAus-
allgemeinen Rechts- und Wirtschafts- Ce1INES Ordensmitglieds vorliegen,
verkehr teilnehmen können.““ IIe 1 FErnstfall dIie Angehörigen und Aa
Konstıtulhonen e1ıner Gemeinschaft mi1t ersonen wenden, Ae vIelleicht

schon über TE &e1iNe Schwester — einenOollten für den Fall der ullösun des
Institutes oder einzelner elle OTSOT- Bruder nicht mehr erleht en Wenn
SC treffen, derzufolge dQas ermögen Jedoch rechtsverbindliche Entsche1i-

C1Ne Stiftung”, einen Irägerverein dungen getroffen oder weIltreichende 3
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garantiert, dass ein Konvent oder eine 

Institutsleitung sich diesen Fragen in 

überschaubaren Abständen stellen muss 

und ihnen nicht mit Scheinargumenten 

aus dem Weg gehen kann. Der Rahmen 

der Visitationen würde die Möglich-

keit bieten, die diözesanen Stellen mit 

der Situation eines Ordensinstitutes 

vertraut zu machen und mit ihnen 

nach fi nanziellen Gestaltungsmöglich-

keiten oder einem Trägerwechsel bei 

den Institutswerken zu suchen. Zu den 

Gestaltungsmöglichkeiten der frühzei-

tigen Rechtsnachfolge gehören sowohl 

die verschiedenen Möglichkeiten der 

Zusammenlegungen von ordensrecht-

lichen Institutionen, d.h. die fusio und 

die unio (vgl. c. 582 CIC), als auch die 

Vermögensübertragung an ausgeglie-

derte Rechtsträger nach dem staatlichen 

Recht.30 

Das Vermögensrecht des CIC enthält 

keine explizite Regelungen über mög-

liche Ausgliederungen von Teilen 

des Institutsvermögens in staatliche 

Rechtsformen, um so den Fortbestand 

eines bestimmten Apostolatswerkes 

der Gemeinschaft, einer Schule oder 

eines bisher getragenen Krankenhauses 

zu sichern.31 Es besteht eine gewisse 

Off enheit. „Mehrere solide Gründe ver-

mögen die Wahl einer Ausgliederung 

nahelegen, wie insbes. wirtschaftliche, 

betriebsorganisatorische, handels- und 

gesellschaftsrechtliche, steuerrechtliche, 

arbeitsrechtliche und nicht zuletzt das 

grundlegende Interesse der Kirche, am 

allgemeinen Rechts- und Wirtschafts-

verkehr teilnehmen zu können.“32 Die 

Konstitutionen einer Gemeinschaft 

sollten für den Fall der Aufl ösung des 

Institutes oder einzelner Teile Vorsor-

ge treffen, derzufolge das Vermögen 

an eine Stiftung33, einen Trägerverein 

oder eine sonstige zivile Rechtsform 

(GmbH34, GmbH & Co. KG, e.V.35) geht, 

um so das Patrimonium des Institutes 

fortzuführen oder dem Stifterwillen ge-

recht zu werden.36

7. Vorsorge- und Betreuungs-
vollmachten für Ordensmitglie-
der
In vielen Lebensbereichen ist eine weit-

sichtige Vorsorge selbstverständlich. 

Die nachhaltige Vermögensbildung 

und Einkommenssicherung sowie ein 

kompakter Versicherungsschutz werden 

von Ordensangehörigen als besonders 

wichtig erkannt, frühzeitig bedacht 

und nach individuellen Bedürfnissen 

und Möglichkeiten der Institute gere-

gelt. Vergessen wird häufi g die Gefahr, 

durch eine unvorhergesehene Erkran-

kung oder einen schweren Unfall in 

die Lage zu kommen,  persönliche An-

gelegenheiten nicht mehr selbst regeln 

zu können. Andere Fragen erlangen 

plötzlich existenzielle Bedeutung: Wer 

handelt und entscheidet für mich? Wer 

aus der Gemeinschaft sorgt dafür, dass 

meine persönlichen Wünsche und Ent-

scheidungen berücksichtigt werden und 

Obere nicht über den eigenen Kopf hin-

weg entscheiden? Wer entscheidet bei 

Operationen und medizinischen Maß-

nahmen? Diese und viele andere Fragen 

stellen sich und müssen von Dritten 

gelöst werden. In der Regel werden sich 

Ärzte, sofern keine ausdrücklichen Aus-

sagen eines Ordensmitglieds vorliegen, 

im Ernstfall an die Angehörigen und da-

mit an Personen wenden, die vielleicht 

schon über Jahre eine Schwester / einen 

Bruder nicht mehr erlebt haben. Wenn 

jedoch rechtsverbindliche Entschei-

dungen getroffen oder weitreichende 



persönliche Erklärungen bgegeben ussagen auch weIlterhin Gültigkeit
werden mussen, können auch Qi]ese en sollen DIe For  eltung kann
nıcht allein entscheiden. ntigegen e1ner urc Unterschrift e1Nes Zeugen m1T7
weIlitverbreiteten alschen AÄAnsıcht C WY1S- aktuellem atum bestäugt werden. Da
1er 1in gesetzliches Vertretungsrecht C1Ne Oorsorgevollmacht Sanz auf den
für ahe Verwandte auch ın schwersten einzelnen zugeschnitten 1st, S1bt 0S für
Krısensiıtualıonen nıcht, auch WEnnn Oie Form auch einen sgroßen Gestal-
Qiese Ansıcht selhst VOTl Arzten N- tungssplelraum.
über Ordensoberen vertreien wIrd,
deren Vertretungsrecht anzuzweIifeln. In Betreuungsvollmacht
den etzten Jahren hat der Gesetzgeber
Aiesen Missstand erkannt und Ae recht- Wenn nfolge e1NEs Unfalls, e1ıner
lichen Kahmenbedingungen für e1ine psychischen Krankheit oder e1ner kÖör-
selhbsthbestimmite Zukunftsplanung DE- perlichen, geistigen oder seelischen
ScChalfen. Für OQıe eigenverantwortliche Behinderung e1in Ordensangehöriger
und eigenen Wünschen Orlen Derte SCINE Angelegenheıiten Sanz oder te1ll-
Gestaltung der persönlichen OrSOrge WEISE nicht mehr selhst besorgen kann
stehen nunmehr Instrumente ZUT Ver- und keine Vorsorgevollmacht getroffen
fügung Ae Vorsorgevollmacht und OQıe hat, kann dIie Bestellung CE1INESs Betreuers
Betreuungsverfügung. notwendig werden. Zuständig 1st dQas

Vormundschaftsgericht. UuUurc FErstel-
orsorgevollmacht lung Ce1ner Betreuungsverfügung kann

OrSorge getroffen werden, AQass späater
MIıt Ce1ner orsorgevollmacht ermäch- tatsächlic C1INe Oder auch mehrere Per-
tıgt ein Ordensmitglied e1nNe Person des Vertrauens al werden kön-
iıhres Vertrauens, für S1P handeln, NEeCN. Ihe Betreuungsverfügung SOllte ın

( an  el oder schwerer ]Jedem Fall SCHT  1C abgefasst werden.
Pflegebedürftigkeıit nıcht mehr selhst ın S1e kann auch m1t e1iner Vorsorgevoll-

macht verbunden werden: SO kann ender Lage lst, wichtige Entscheidungen
relfen In der Auswahl der hetref- 1  1€ beisplelswelse verfügen, Qass

fenden Vertrauensperson 1st auch 1in Oie VO  — ı1hm bevollmächtigte Person
OÖrdensmitglied Tre1.?/ IIe Vorsorgevoll- auch 1 e1ner Betreuungsnotwen-
macht kann sich el auf verschledene digkelit als eireuer ausgewählt werden
Bereiche bezlehen, WI1Ie z B erträge, SOl Mıt e1ıner Betreuungsverfügung
Bank- oder Postangelegenheıiten, abher können Angelegenheiten ın den folgen-
auch auf Sanz indiıviduelle, persönliche den Bereichen erese werden:
Angelegenheıiten. Um der Vorsorgevoll-
macht Durchsetzungskraft verleihen, (} Gesundheitssorge/Pflegebedürftig-

Beitsollte INan S1e notarlell beglaubigen
lassen. FEıne notarielle Beglaubigun DIe Vertrauensperson dQarf ın en
1st nıcht allgemeıin vorgeschrieben, Angelegenheıiten der Gesundheltssorge
aber anzuraten IIe Vollmacht sollte entscheiden, ehbenso über alle Einzelhel-
VO  — Zeıit Zeıit daraufhın überprüft ten Ce1nNer ambulanten Oder te1il-)statlo-
werden, oh AIie einstmals getroffenen narene Ihe Vertrauensperson dQdarf64

persönliche Erklärungen abgegeben 

werden müssen, können auch diese 

nicht allein entscheiden. Entgegen einer 

weitverbreiteten falschen Ansicht exis-

tiert ein gesetzliches Vertretungsrecht 

für nahe Verwandte auch in schwersten 

Krisensituationen nicht, auch wenn 

diese Ansicht selbst von Ärzten gegen-

über Ordensoberen vertreten wird, um 

deren Vertretungsrecht anzuzweifeln. In 

den letzten Jahren hat der Gesetzgeber 

diesen Missstand erkannt und die recht-

lichen Rahmenbedingungen für eine 

selbstbestimmte Zukunftsplanung ge-

schaff en. Für die eigenverantwortliche 

und an eigenen Wünschen orientierte 

Gestaltung der persönlichen Vorsorge 

stehen nunmehr Instrumente zur Ver-

fügung: die Vorsorgevollmacht und die 

Betreuungsverfügung.

7.1 Vorsorgevollmacht

Mit einer Vorsorgevollmacht ermäch-

tigt ein Ordensmitglied eine Person 

ihres Vertrauens, für sie zu handeln, 

falls es wegen Krankheit oder schwerer 

Pfl egebedürftigkeit nicht mehr selbst in 

der Lage ist, wichtige Entscheidungen 

zu treff en. In der Auswahl der betref-

fenden Vertrauensperson ist auch ein 

Ordensmitglied frei.37 Die Vorsorgevoll-

macht kann sich dabei auf verschiedene 

Bereiche beziehen, wie z.B. Verträge, 

Bank- oder Postangelegenheiten, aber 

auch auf ganz individuelle, persönliche 

Angelegenheiten. Um der Vorsorgevoll-

macht Durchsetzungskraft zu verleihen, 

sollte man sie notariell beglaubigen 

lassen. Eine notarielle Beglaubigung 

ist nicht allgemein vorgeschrieben, 

aber anzuraten. Die Vollmacht sollte 

von Zeit zu Zeit daraufhin überprüft 

werden, ob die einstmals getroff enen 

Aussagen auch weiterhin Gültigkeit 

haben sollen. Die Fortgeltung kann 

durch Unterschrift eines Zeugen mit 

aktuellem Datum bestätigt werden. Da 

eine Vorsorgevollmacht ganz auf den 

einzelnen zugeschnitten ist, gibt es für 

die Form auch einen großen Gestal-

tungsspielraum.

7.2 Betreuungsvollmacht

Wenn infolge eines Unfalls, einer 

psychischen Krankheit oder einer kör-

perlichen, geistigen oder seelischen 

Behinderung ein Ordensangehöriger 

seine Angelegenheiten ganz oder teil-

weise nicht mehr selbst besorgen kann 

und keine Vorsorgevollmacht getroff en 

hat, kann die Bestellung eines Betreuers 

notwendig werden. Zuständig ist das 

Vormundschaftsgericht. Durch Erstel-

lung einer Betreuungsverfügung kann 

Vorsorge getroff en werden, dass später 

tatsächlich eine oder auch mehrere Per-

sonen des Vertrauens tätig werden kön-

nen. Die Betreuungsverfügung sollte in 

jedem Fall schriftlich abgefasst werden. 

Sie kann auch mit einer Vorsorgevoll-

macht verbunden werden: So kann ein 

Mitglied beispielsweise verfügen, dass 

die von ihm bevollmächtigte Person 

auch im Falle einer Betreuungsnotwen-

digkeit als Betreuer ausgewählt werden 

soll. Mit einer Betreuungsverfügung 

können Angelegenheiten in den folgen-

den Bereichen geregelt werden:

a) Gesundheitssorge/Pflegebedürftig-
keit:
Die Vertrauensperson darf in allen 

Angelegenheiten der Gesundheitssorge 

entscheiden, ebenso über alle Einzelhei-

ten einer ambulanten oder (teil-)statio-

nären Pfl ege. Die Vertrauensperson darf 



insbesondere ın sSämtliche Maßnahmen über Vermögensgegenstände Jeder
ZUT Untersuchung des Gesundheitszu- verfügen,
standes und ın Heilbehandlungen e1I1IN- Zahlungen un Wertgegenstände
willigen, auch WEEeNnN e1ıner Olchen annehmen,
Behandlung der Vollmachtgeber sterhben und gegenüber Gerichten VvVertretiten
könnte oder einen schweren Oder länger SOWI1Ee Prozesshandlungen er Art
dauernden gesundheitlichen chaden vornehmen
erleiden könnte (S 1904 Ahs BGB)
S1e Qarf dIie Einwilligun: ZU Unterlas- d} Aufenthalt und Wohnungsangelegen-
SC Oder Beenden lebensverlängernder heiten:
aßnahmen ertellen, Krankenunter- In der Betreuungsvollmacht SOllte auch
en einsehen und deren Herausgabe Qie Möglic  el eingeräum werden,

Drıitte bewilligen. Katsam 1st, Qass AQass Oie bevollmächtigte Person den
der Vollmachtgeber alle behandelnden Aufenthalt beshnmmen und 1m des
ÄArzte und niıchtärztliches Personal es alle Kegelungen rtTeffen darf, dIie
gegenüber der bevollmächtigten Ver- mi1t der Beerdigung des Vollmac  e-
LrauenNsperson VOT der Schweigepflicht hers zusammenhängen, insbesondere
efreit Der Bevollmächtigte dQdarf über den ()rt der Bestattung besummen,
Ale Unterbringung mi1t Treiheitsein- Aa Alese ra nicht selten einem
schränkender Wiırkung (S 1906 Ahbhs Streıitfall m1t nahen Angehörigen führt

BGB) und über Treiheitsentziehende
aßnahme (z.B Bettgitter, Medika- e} Betreuungsverfügung:

A.) ın e1nem eı1m Oder Ce1iner AÄAnzuraten 1st ferner Ae Generalklausel,
sonstigen Einrichtung (S 1906 Ahs dass, Qi1eser betreuungs- UQ LIEJUSLUTIXUD
BGB) entscheiden, solange dergleichen vollmacht C1Ne gesetzliche Vertretung
Zzu des Vollmachtgebers erfor- „FEC  1C Betreuung“) erforderlich
erlich 1sSt. SC1IN ollte, 0S des Vollmachtgebers

1Sst, AIie hbezeichnete Vertrauensperson
ehn0Orden hbzw. deren Vertretung als eifreuer auch

IIe Vertrauensperson dQarf den Oll- gerichtlic hbestellen Im Uusammen-
machtgeber hel enorden un LeIsS- hang m1t der Betreuungsvollmacht wIrd
tungstragern, z B Versicherungen, 1mMMer wIeder OQıe ra aufgeworfen,
Kenten- un 5Sozlalleistungsträgern O H ein Ordensangehöriger oder &1in
vertreien. Ordensoberer ZU eireuer für Ordens-

angehörige este werden könne?-
C} Vermögenssorge: Verantwortliche ın den Ordensinsttuten
Ihe bevollmächtigte Vertrauensperson schen sich auch m1t der ra konfron-
Qarf dQas evtl! vorhandene ermögen lert, H en Ordensmitglie für einen
verwalten und hlerbel alle Rechtshand- Familiıenangehörigen Qie betreuung
lungen und Kechtsgeschäfte 1 In- und übernehmen könne, WEnnn ( ANSONSTEN
Ausland vornehmen, Erklärungen er keine näheren Verwandten gäbe AÄus 71—

abgeben und entgegennehmen vılen und kırchenrechtlichen orgaben
WIE Antrage stellen, abändern, zurück- lassen sich m.E olgende Rückschlüsse
nehmen, namentlich für dIie aufgeworfenen Fragen ziehen:
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insbesondere in sämtliche Maßnahmen 

zur Untersuchung des Gesundheitszu-

standes und in Heilbehandlungen ein-

willigen, auch wenn an einer solchen 

Behandlung der Vollmachtgeber sterben 

könnte oder einen schweren oder länger 

dauernden gesundheitlichen Schaden 

erleiden könnte (§ 1904 Abs. 1 BGB). 

Sie darf die Einwilligung zum Unterlas-

sen oder Beenden lebensverlängernder 

Maßnahmen erteilen, Krankenunter-

lagen einsehen und deren Herausgabe 

an Dritte bewilligen. Ratsam ist, dass 

der Vollmachtgeber alle behandelnden 

Ärzte und nichtärztliches Personal 

gegenüber der bevollmächtigten Ver-

trauensperson von der Schweigepfl icht 

befreit. Der Bevollmächtigte darf über 

die Unterbringung mit freiheitsein-

schränkender Wirkung (§ 1906 Abs. 

1 BGB) und über freiheitsentziehende 

Maßnahmen (z.B. Bettgitter, Medika-

mente u. ä.) in einem Heim oder einer 

sonstigen Einrichtung (§ 1906 Abs. 4 

BGB) entscheiden, solange dergleichen 

zum Wohle des Vollmachtgebers erfor-

derlich ist.

b) Behörden: 

Die Vertrauensperson darf den Voll-

machtgeber bei Behörden und Leis-

tungsträgern, z.B. Versicherungen, 

Renten- und Sozialleistungsträgern 

vertreten.

c) Vermögenssorge: 
Die bevollmächtigte Vertrauensperson 

darf das evtl. vorhandene Vermögen 

verwalten und hierbei alle Rechtshand-

lungen und Rechtsgeschäfte im In- und 

Ausland vornehmen, Erklärungen aller 

Art abgeben und entgegennehmen so-

wie Anträge stellen, abändern, zurück-

nehmen, namentlich

• über Vermögensgegenstände jeder 

Art verfügen,

• Zahlungen und Wertgegenstände 

annehmen,

• und gegenüber Gerichten vertreten 

sowie Prozesshandlungen aller Art 

vornehmen

d) Aufenthalt und Wohnungsangelegen-
heiten:

In der Betreuungsvollmacht sollte auch 

die Möglichkeit eingeräumt werden, 

dass die bevollmächtigte Person den 

Aufenthalt bestimmen und im Falle des 

Todes alle Regelungen  treff en darf, die 

mit der Beerdigung des Vollmachtge-

bers zusammenhängen, insbesondere 

den Ort der Bestattung zu bestimmen, 

da diese Frage nicht selten zu einem 

Streitfall mit nahen Angehörigen führt.

e) Betreuungsverfügung:

Anzuraten ist ferner die Generalklausel, 

dass, falls trotz dieser Betreuungs-

vollmacht eine gesetzliche Vertretung 

(„rechtliche Betreuung“) erforderlich 

sein sollte, es Bitte des Vollmachtgebers 

ist, die bezeichnete Vertrauensperson 

bzw. deren Vertretung als Betreuer auch 

gerichtlich zu bestellen. Im Zusammen-

hang mit der Betreuungsvollmacht wird 

immer wieder die Frage aufgeworfen, 

ob ein Ordensangehöriger oder ein 

Ordensoberer zum Betreuer für Ordens-

angehörige bestellt werden könne?38 

Verantwortliche in den Ordensinstituten 

sehen sich auch mit der Frage konfron-

tiert, ob ein Ordensmitglied für einen 

Familienangehörigen die Betreuung 

übernehmen könne, wenn es ansonsten 

keine näheren Verwandten gäbe. Aus zi-

vilen und kirchenrechtlichen Vorgaben 

lassen sich m.E. folgende Rückschlüsse 

für die aufgeworfenen Fragen ziehen:
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1. Ordensangehörige können im Rah-

men der gesetzlichen Grenzen und mit 

Zustimmung ihres Ordensoberen die 

Betreuung für Nichtordensmitglieder 

übernehmen. Eine Zustimmung des 

Oberen kann sicher vom Aufgaben-

kreis abhängig gemacht werden, für 

den der Betreuer bestellt wird. Ist eine 

persönliche Betreuung angeraten, so 

dürfen durch die Übernahme des Am-

tes nicht die Ordensverpflichtungen 

leiden. Häufi ge Abwesenheiten von der 

Gemeinschaft, z.B. durch eine zu weite 

räumliche Trennung von Betreutem 

und Betreuer, können zu Konflikten 

und Spannungen innerhalb eines Kon-

ventes führen. Werden im Rahmen der 

Betreuung fi nanzielle Verpfl ichtungen 

notwendig, so muss in jedem Fall vor 

deren Eingehung die Ordensleitung um 

eine erneute Zustimmung angegangen 

werden.

2. In Ordensgemeinschaften können 

Ordensangehörige die rechtliche Betreu-

ung eines Ordensmitglieds im Rahmen 

der gesetzlichen Grenzen des § 1897 

Abs. 3 BGB grundsätzlich übernehmen. 

„Bei Ordensgemeinschaften, die selbst 

keine Einrichtungen mit Heimcharakter 

oder sonstigem betreuungsrechtlichen 

Einschlag betreiben, bestehen keine 

aus § 1897 Abs. 3 BGB resultierenden 

Einschränkungen.“39 Allein die durch 

die Zugehörigkeit zum selben Institut 

gegebene Verbundenheit untereinander 

reicht m.E. nicht zum Ausschluss von 

Ordensmitgliedern als Betreuer. Ein 

Abhängigkeitsverhältnis, wie z.B. bei 

einem Arbeitsverhältnis, kann zwischen 

Ordensangehörigen nicht konstatiert 

werden und bedarf im Einzelfall der 

gerichtlichen Überprüfung.

3. In Ordensgemeinschaften, die Ein-

richtungen mit „Heimcharakter“ betrei-

ben und in denen auch das zu betreu-

ende Ordensmitglied lebt, ist darauf zu 

achten, dass das zum Betreuer zu bestel-

lende Ordensmitglied nicht in unmit-

telbarer Verbundenheit zur Einrichtung 

steht und damit die Gefahr einer Inte-

ressenkollision auftreten kann (vgl. § 

1897 Abs. 3 BGB). Die Hausoberen einer 

solchen Einrichtung und die direkten 

Vorgesetzten des zu Betreuenden sollten 

nicht zu Betreuern bestellt werden. 

4. Es ist in jedem Fall anzuraten, zwei 

Personen mit jeweils einer Vorsorge-

vollmacht auszustatten, von denen zu-

mindest eine mit Sicherheit nicht unter 

die Bestimmungen des § 1897 Abs. 3 

BGB fällt.40 

5. Mit einer Vorsorgevollmacht41, insbe-

sondere in Gesundheitsangelegenheiten, 

kann von vornherein ausgeschlossen 

werden, dass sich Gerichte überhaupt 

mit der Frage der rechtlichen Vertretung 

und der Auswahl eines Ordensangehöri-

gen als Betreuer befassen müssen.

8. Generalvertretungsvollmacht 

Bei sinkenden Mitgliedszahlen und 

Überalterung einer Gemeinschaft kann 

schnell der Bestand des gesamten Insti-

tutes bzw. einer Kongregation bedroht, 

die in den Konstitutionen angegebenen 

Leitungsämter personell nicht mehr be-

setzbar und nur noch wenige Mitglieder 

im Sinne des Gesetzes handlungsfähig 

sein. In diesen Fällen sollte frühzeitig 

einem Nichtmitglied42 eine sogenannte 

Generalvollmacht erteilt werden, die 

dieses zur umfassenden Vertretung im 

Bedarfsfalle in allen zivilen und kirchli-

chen Angelegenheiten ermächtigt. Eine 

solche Generalvollmacht umfasst ins-

besondere, jedoch ohne Beschränkung 

hierauf, das Recht, 
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• die Gemeinschaft / Kongregation 

gegenüber natürlichen und juristi-

schen Personen, Gerichten, Behörden 

und sonstigen öffentlichen oder 

kirchlichen Stellen gerichtlich und 

außergerichtlich zu vertreten, rechts-

geschäftliche Erklärungen abzuge-

ben und entgegenzunehmen sowie 

alle Prozess- und sonstigen Verfah-

renshandlungen vorzunehmen;

• Zahlungen an die Gemeinschaft / 

Kongregation anzunehmen, zu quit-

tieren oder Zahlungen für diese vor-

zunehmen; sowie

• alle sonstigen Handlungen vorzu-

nehmen, die die bevollmächtigte 

Person für die Tätigkeit der Gemein-

schaft / Kongregation als erforderlich 

ansieht. 

Die bevollmächtigte Person wird hier-

durch beauftragt und verpfl ichtet, bei 

der Ausübung der Vollmacht die Regeln 

der beauftragenden Gemeinschaft / 

Kongregation zu beachten und von der 

Generalvollmacht nur Gebrauch zu ma-

chen, wenn der derzeitige Obere durch 

Krankheit oder aus anderen Gründen 

außerstande ist, das übertragene Amt 

auszuüben.43 Eine solche General-

vollmacht kann sich sowohl auf die 

Vollmacht des zivilen wie kirchlichen 

Rechtsträgers einer Gemeinschaft be-

ziehen. Bei Gemeinschaften bischöfl i-

chen Rechts ist in jedem Fall im Vorfeld 

die Erlaubnis des Diözesanbischofs 

einzuholen.

9. Prozessbegleitung

Der Prozess der Auflösung eines In-

stitutes des geweihten Lebens oder 

einer klösterlichen Niederlassung ist 

ein langer Weg, der in einer guten Art 

und Weise begleitet sein will. Während 

die rechtlichen Schritte aufgrund der 

kodikarischen Regelungen klar umris-

sen und somit gestaltbar sind, gestaltet 

sich der geistliche Begleitungsprozess 

einer „sterbenden Gemeinschaft“ eher 

schwierig. Der zu gestaltende Auflö-

sungsprozess findet m.E. eine große 

Parallele in der Begleitung eines ster-

benden Menschen. Die Phasen des Ster-

bens nach Elisabeth Kübler-Ross sind 

bekanntermaßen:

1. Phase: Nichtwahrhabenwollen und 

Isolierung

2. Phase: Zorn

3. Phase: Verhandeln

4. Phase: Depression

5. Phase: Zustimmung.

Jede dieser Phasen durchläuft auch 

eine Gemeinschaft und die in ihr Ver-

antwortlichen, die sich mit der Frage 

der Aufl ösung des Institutes konfron-

tiert sehen, Antworten auf diese Frage 

fi nden und die notwendigen Schritte 

gegen alle inneren Verdrängungsme-

chanismen, Lähmungen und Antriebs-

schwächen ihrer Mitgliedern vorantrei-

ben müssen. Dabei darf man nicht der 

Illusion verfallen, dass diese Phasen 

sozusagen in einem Begleitungsprozess 

sauber abgearbeitet werden könnten. 

Sie gehen fl ießend ineinander über, ei-

ne schon längst überwunden geglaubte 

Phase taucht plötzlich wieder auf und 

muss nochmals bearbeitet werden. Um 

so wichtiger erscheint es, dass geistliche 

Begleitung einer „sterbenden Gemein-

schaft“ und rechtliche Vorgehensweise 

aufeinander abgestimmt und in enger 

Anbindung geschehen. Das Annehmen 

der Situation bedeutet, dass die jetzt 

noch vorhandenen Energien nicht mehr 

in Abwehrmechanismen gesteckt wer-

den, sondern in das Gehen des neuen 

Weges. Dieser neue Weg beginnt, wenn 
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Anhören des Priesterrates profanem, aber 

nicht unwürdigem Gebrauch zurückgeben, 

vorausgesetzt, dass diejenigen, die 
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vom 24. April 1993, in: OK 34 [1993] 337f.
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Das kirchliche Vermögen, seine Verwaltung 

und Vertretung. Eine praktische Handrei-

chung, Wien u.a. 2007, 210.

15 C. 120 § 1. Eine juristische Peron ist ihrer 

Natur nach zeitlich unbegrenzt; sie erlischt 

aber, wenn sie von der zuständigen 
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daher ein rechtlich selbständigen Kloster 

(monasterium sui iuris), soweit nicht das 

Eigenrecht etwas anderes vorsieht. Diese 
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Rechts- und Geschäftsfähigkeit (c. 634 § 1 
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23 C. 616 § 4. Ein rechtlich selbständiges 

Nonnenkloster aufzuheben, steht dem 

Apostolischen Stuhl zu, unbeschadet der 

Vorschriften der Konstitutionen hinsicht-

lich des Vermögens.
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gen gelten uch hler. Vegl. Meler, Dommnı- Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht

CEINE Verpflichtung für Institutsmitglie-(*US M., e „licentila” 7U Veräußerun V  —

OÖrdensvermögen, ıIn Ördenskorrespondenz der?, ın Frbe und Auftrag 3 2007 64-585

2005) 190-195; ders., e Ausgliede- 4A47 e Verantwo  iıchen eINner Gemeinscha
rung V  — OÖrdensvermögen 1n CEINE Stiftung, Ssind frel, o S1E 1n dA1esem Fall die Leitung
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eingebrachte Ordensvermögen hört als 

solches auf, Kirchenvermögen zu sein, denn 

die Vermögenswerte gehören in Zukunft 
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42 Die Verantwortlichen einer Gemeinschaft 
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einer anderen Ordensgemeinschaft mit 

dieser Vollmacht ausstatten, oder auch 

einen diözesanen Beauftragten. Es ist nur 

sicherzustellen, dass der Beauftragte im 
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